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Mit Rücksicht auf 
unsere stacheligen 

Mitbewohner
Was für uns bequem ist, wird für an-
dere zur tödlichen Gefahr: Immer mehr 
Mähroboter sind in unseren Gärten im 
Einsatz – oft auch in den Abend- und 
Nachtstunden. Doch genau dann sind 
unsere heimischen Igel unterwegs. 
Igel sind nachtaktive Tiere. Wenn sie 
auf Nahrungssuche durch unsere Gär-
ten streifen und einem Mähroboter be-
gegnen, fliehen sie nicht. Stattdessen 
rollen sie sich ein – ein uralter Schutz-
instinkt, der sie eigentlich vor Feinden 
bewahren soll. Gegen die scharfen 
Klingen der Geräte ist er jedoch wir-
kungslos. Die Folgen sind oft drama-
tisch: schwere Verletzungen, Verstüm-
melungen oder ein qualvoller Tod. Die 
Auswirkungen sind längst sichtbar. 
Igel-Auffangstationen berichten, dass 
sie aus allen Nähten platzen. Immer 
mehr Tiere werden dort abgegeben – 
viele von ihnen schwer verletzt durch 
Mähroboter, andere völlig entkräftet 
und kurz vor dem Verhungern. Denn 
auch das ist Teil der Realität: Unse-
re Gärten werden zunehmend „auf-
geräumt“ und artenarm. Es fehlt an 
Insekten, Verstecken und natürlicher 
Nahrung.
Dabei sind Igel auf unsere Hilfe an-
gewiesen. Sie sind nicht nur ein fester 
Bestandteil unserer heimischen Tier-
welt, sondern auch wichtige Nützlinge, 
die Kleintiere wie Insekten fressen und 
so zum natürlichen Gleichgewicht bei-
tragen. Doch ohne sichere Lebensräu-
me und ausreichend Nahrung haben 
sie immer weniger Chancen zu über-
leben – der Bestand der geschütz-
ten Tiere ist in vielen Regionen stark 
rückläufig: Der Igel ist vom Aussterben 
bedroht.  Weiter auf Seite 13.

Freie Plätze 
im Kurs:

Rollator-
Verkehrssicherheitstraining

Es gibt noch fünf freie Plätze für 
den Kurs Sicherheitstraining im 
Umgang mit dem Rollator. Der 
Kurs findet am 23. April um 10 Uhr 
auf dem Marktplatz vor dem Rat-
haus statt. Bei schlechtem Wetter 
kann ins Rathaus ausgewichen 
werden. Dann wird mit einem 
Parcours geübt, welchen die Ver-
kehrswacht Mainz mitbringt. Der 
Kurs ist kostenfrei. Bitte melden 
Sie sich an! Möglich ist das bei: 
Reiner Wissel, Kompetenzzentrum 
Nieder-Olm, Tel. 06136 7664670 
oder per E-Mail: Reiner.Wissel
@gfambh.com oder im Senio-
renbüro bei Margot Michele, Tel. 
06136 691-2183 oder E-Mail: 
margot.michele@vg-nieder-olm.de.
 M.M.

Das StadtAktiv-Team der Stadt Nieder-
Olm veranstaltet am Samstag, 25. April, 
von 10-15 Uhr den 5. Grünen Samstag 
auf dem Rathausplatz Nieder-Olm. Be-
sucher/-innen erwartet erneut ein viel-
fältiges Angebot an Infoständen, eine 
Pflanzentauschbörse und vieles mehr. 
Auch der Fachbereich Klima- und 
Umweltschutz der Verbandsgemeinde 
Nieder-Olm wird mit einem Infostand 
vertreten sein. Dort werden Infos zu 
aktuellen Fördermöglichkeiten bereit-
gestellt und es besteht die Gelegen-
heit, direkt ins Gespräch zu kommen.
Ein besonderer Programmpunkt ist 
der Vortrag „Lebendiger Garten statt 
Schottergarten“ um 12 Uhr im Alten 
Rathaus in der Pariser Straße. Refe-
rentin ist die Diplom-Biologin und Na-
turgartenplanerin Julia Hellwig. Der 
Vortrag bildet zugleich den Auftakt der 
diesjährigen Workshop-Saison des 
Programms „Lebendige Gärten“. Die 
Termine und Inhalte der diesjährigen 

Workshops werden im Rahmen der 
Auftaktveranstaltung vorgestellt, zu-
sätzlich wird darüber auch im Nach-
richtenblatt informiert. Die Veranstal-
tung lädt dazu ein, sich zu informieren, 
sich auszutauschen und neue Impulse 
für eine naturnahe Gartengestaltung 
zu erhalten.
Auf die Besuchenden des Grünen 
Samstags warten jedoch noch weite-
re Highlights, wie etwa eine Fotoaus-
stellung von Bodo Witzke (Treffpunkt 
10 Uhr, Altes Rathaus) oder ein Vor-
trag über Fassadenbegrünung um 
11 Uhr, ebenda. Auf dem Rathaus-
platz finden Sie neben Pflanzen und 
Kräutern darüber hinaus Kreatives 
und Nachhaltiges: Infos zum Imkern, 
Töpfern, die Erlebnisschule Wald und 
Wild und noch vieles mehr. Auch für 
das leibliche Wohl wird gesorgt. Alle 
Einnahmen fließen in naturnahe und 
soziale Projekte. Das vollständige Pro-
gramm mit allen Vorträgen, Angeboten 

und Teilnehmenden finden Sie auch 
auf der Homepage der Stadt Nieder-
Olm. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 A.Pos./Stadt N-O

5. Grüner Samstag in Nieder-Olm

Auch in diesem Jahr fand wieder un-
sere mittlerweile traditionelle Baum-
pflanzaktion in Jugenheim statt – ein 
echtes Gemeinschaftsprojekt mit Herz 
und Zukunft. Initiiert durch die Jugen-
heimer Jäger und unterstützt von der 
Ortsgemeinde wurde gemeinsam mit 
den Schulabgangskindern beider Kitas 
ein weiterer wertvoller Beitrag für Natur 
und Umwelt geleistet.
Auf einer Fläche in der sogenannten 
Rithalle konnte die bestehende Streu-
obstwiese erneut erweitert werden: 20 
Hochstamm-Obstbäume alter deut-
scher Apfel- und Birnensorten wurden 
gepflanzt. Streuobstwiesen zählen zu 
den artenreichsten Lebensräumen 
Mitteleuropas – sie bieten zahlreichen 
Tier- und Pflanzenarten einen wertvol-
len Rückzugsort und leisten gleichzei-
tig einen wichtigen Beitrag zum Erhalt 
traditioneller Obstsorten.
Ein besonderes Highlight für die Kin-
der war bereits der Start: Die Fahrt mit 
dem Traktor und Anhänger zur Pflanz-
fläche sorgte für große Begeisterung. 
Vor Ort wurde tatkräftig angepackt: 
Jeder Jäger oder aktive Senior über-
nahm ein oder zwei Kinder als „Paten“, 
sodass gemeinsam gepflanzt, gelernt 
und erlebt werden konnte. Neben dem 
eigentlichen Pflanzen stand vor allem 

die Umweltbildung im Mittelpunkt. So 
konnten unter anderem Fasane be-
obachtet und spannende Einblicke in 
die Bedeutung von Regenwürmern 
für einen gesunden Boden vermit-
telt werden. Für die Kinder war es 
eine besondere Erfahrung, mit den 
eigenen Händen etwas Bleibendes zu 
schaffen. Zum Abschluss erhielt jeder 
Baum eine persönliche Note: Die Kin-

der durften „ihren“ Baum beschriften – 
so entsteht eine langfristige Verbin-
dung zur Natur und zu „ihrem“ Stück 
Jugenheim. Ein starkes Zeichen für 
gelebten Zusammenhalt setzte auch 
erneut die Unterstützung unserer ak-
tiven Senior/-innen, die sich bereits im 
zweiten Jahr engagiert eingebracht ha-
ben. Sie übernehmen in den ...

Lesen Sie weiter auf Seite 11.

Generationenprojekt in Jugenheim: 
Erfolgreiche Baumpflanzaktion mit unseren Kitas

Vorlese-Nachmittag 
zum Welttag des Buches

Siehe Seite 13

Foto: Ma.M.



Bürgerservice

Notdienste

Polizei...........................................................................................110

Notruf / Feuer.......................................................................112

Rettungsdienst / Notarzt / Krankentransport.....06131 19222

Ärztlicher Bereitschaftsdienst....................................116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht
oder bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind,
ist der Rettungsdienst unter 112 zu alarmieren.

Zahnärztlicher Notdienst............................06131 6246-999
Sa 8 Uhr - Mo 8 Uhr, Feier- u. Brückentage 8 Uhr - 8 Uhr d. Folgetages

Telefonseelsorge...............................................0800 111-0111
rund um die Uhr, gebührenfrei, vertraulich     und 0800 111-0222

Apothekennotdienst...........................................01805 258825
www.lak-rlp.de plus Postleitzahl des Standortes
 (Festnetz 0,14 €/min, Mobil max. 0,42 €/min)

Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH
Außerhalb der Dienstzeit Rufweiterschaltung
Entstörungsdienst............................................................06135 6500

Abwasser / Kläranlage
Rufbereitschaft............................................................0171 3628748
Bei Verstopfungen in Kanalhausanschlüssen
wenden Sie sich bitte direkt an ein Reinigungsunternehmen.

Erdgas- und Stromversorgung
EWR Netz GmbH, Alzey
während der üblichen Geschäftszeiten.....................06241 848-300
Bei Störfällen 
rund um die Uhr............................................................0800 1848800

AWO Rheinland e.V. / Migrationsberatung  
für erwachsene ZuwanderInnen 
Migration-Mainz@AWO-Rheinland.de  06131 670091 
Angebot in Nieder-Olm, Rathaus der VG, Raum 234 
Sprechzeiten: Di 12.30-15.30 Uhr n. vorheriger Terminvereinbarung

Betreuungsverein der Lebenshilfe Mainz-Bingen e.V. 
Kurt-Schumacher-Str. 41 B, Mz-Gonsenheim  06131 337008 
btv@btv-lebenshilfe.de; www.btv-lebenshilfe.de

Betreuungsverein des DRK KV Mainz-Bingen e.V. 
Patientenverfügungen & Vorsorgevollmachten 06131 269-37 u. -76

Bürgerbüro der VG Nieder-Olm 
Mo + Do 8-16 Uhr, Di 8-19 Uhr, Mi 8-12.30 Uhr,  
Fr 7-12.30 Uhr, jeden 1. Sa/Monat 9-12 Uhr  06136 69-12222

Caritas-Schwangerenberatung Nieder-Olm 
Beratungsstelle f. Frauen in Schwangerschaft  
und Notsituationen 
caritas-zentrum St. Elisabeth, Burgstr. 5 06136 7520288

Deutscher Kinderschutzbund Nieder-Olm / Oppenheim 
Erziehungs- und Familienberatungsstelle 
Postplatz 1, Oppenheim 06136 1314 

Entsorgungszentrum Budenheim 
Schwarzenbergweg, Budenheim;  

EUTB – Teilhabeberatung für Menschen  
mit Behinderung und Angehörige  
Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen, Mainz e.V. 
Kostenlose unabhängige Beratung in allen Fragen  
zur Rehabilitation und Teilhabe am sozialen Leben 
Mit Terminvergabe: Mo + Mi jew. 10-16 Uhr;  
Do 9.30-12.30 Uhr; Fr 10-15 Uhr 

 
Kreuzstraße 3, Nieder-Olm  06136 7693999 
ZsL Mainz e.V.; eutb-mainz@zsl-mainz.de

Gemeindebüchereien:  
Essenheim: Kirchstr. 2:  
Di 18-19.30 Uhr, Do 16-18.30 Uhr, Fr 16-18 Uhr 
Klein-Winternheim, Mediathek, Hauptstr. 6: 
Di 16-18 Uhr, Do 16-18 Uhr 
Nieder-Olm: Stadtbücherei, Ludwig-Eckes-Halle, Pariser Str. 151:  
Mo 17-19 Uhr, Mi 15-18 Uhr, Do 10-11 + 16-19 Uhr, Tel. 760243. 

 
, Camarahaus, Alte Landstr. 30:  

Mi 16-18 Uhr, Fr 17-18 Uhr (mit Ausnahme der Ferienzeit) 
Ober-Olm: Schulstr. 2: Mo 16-18 Uhr, Di 10-12 Uhr + Fr 15-18.30 Uhr  
Sörgenloch: Place de Ludes 10: Di 16-18 Uhr, Do 17-19 Uhr 
Stadecken-Elsheim: Auf der Langweid 10:  
Mo 17-18.30 Uhr + Do 16-17.30 Uhr 
Zornheim: Kirschgartenstr. 2:  
Di 17.30-19 Uhr, Do 16-18 Uhr, So 10.30-12 Uhr

Humuswerk Essenheim 
Mo-Fr 8-16 Uhr, Sa 8-12 Uhr (nur Grünschnitt)

Interessenvertretung Patienten-&-Versicherte e.V. 
(IVPV) 

 
An der Oberhecke 34, Sörgenloch o. 0172 6151411  
interessenvertretung@patienten-versicherte.de o. 0172 6161361

Jugendamt der Kreisverwaltung MZ-Bingen 
Nieder-Olm: Tobias Lamp  06132 787-13135 
lamp.tobias@mainz-bingen.de 
Klein-Winternheim, Ober-Olm, Sörgenloch, Zornheim: 
Nelly Schönhofer  06132 787-13830 
schoenhofer.nelly@mainz-bingen.de 
Essenheim, Jugenheim, Stadecken-Elsheim:  
Rebecca Walter 06132 787-13163 
walter.rebecca@mainz-bingen.de

Jugendhaus Nieder-Olm Ludwig-Eckes-Halle 
 

Einzelgespräche Do 16-18 Uhr,  

bitte Aushänge am Haus beachten 

Kreisverwaltung Mainz-Bingen 
Georg-Rückert-Straße 11, Ingelheim am Rhein 06132 787-0 
kreisverwaltung@mainz-bingen.de  
www.mainz-bingen.de

„Leben teilen“ (mittwochs im Camarahaus Nieder-Olm) 
Kleiderkammer: vormittags von 9-12 Uhr nur für Abholer,  
nachmittags von 15-17 Uhr für Abgabe der Kleiderspenden. 
Brotkorb: 10-11.30 Uhr. Schreibstube: 8.30-11.30 Uhr

Mainzer Hospizgesellschaft Christophorus e.V. 
Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst  
Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Mobile 
Unterstützung und Begleitung von Familien mit einem  
lebensverkürzend erkrankten Kind oder Jugendlichen 
kinderhospiz@mainzer-hospiz.de 
Beratungsstelle: Im Niedergarten 18,  
Gonsbergcampus (Studio), Mainz-Gonsenheim 06131 235531 
SAPV von Kindern und Jugendlichen 
Medizin. Versorgung v. Familien mit nicht heilbaren, fortschreitenden 
und weit fortgeschrittenen Erkrankungen im eigenen Zuhause 
kinderpalliativteam@mainzer-hospiz.de 06131 6362568

Musikschule Verbandsgemeinde Nieder-Olm 
Mo-Do 9-12 Uhr, Di 14.30-18.30 Uhr 06136 69-12190  
 oder    69-12191

 
Kostenlose, trägerübergreifende Beratung und Unterstützung rund 

 
 

Kompetenzzentrum  06136 7664670 
Pariser Str. 104, Nieder-Olm

Psychosoziale und Sucht-Beratung Reling 
Pariser Str. 110, Nieder-Olm  06136 922280 

Rheinhessen-Bad Nieder-Olm 
Freibad: geschlossen 
Hallenbad: Mo geschlossen; Di + Fr 7-8 Uhr und 10.15-22 Uhr;  
Mi 7-8 Uhr und 12-22 Uhr; Do 7-8 Uhr und 14-22 Uhr;  
Sa, So + Feiertag 9-20 Uhr 
Sauna: Mo 14-22 Uhr; Di bis Fr 10.15-22 Uhr;  
Sa, So + Feiertag 9-20 Uhr 
Weitere Infos unter www.rheinhessen-bad.de

Schiedsamt der VG Nieder-Olm  
Schiedsmann: herbert.petri@vg-nieder-olm.de 
Stv. Schiedsmann: andreas.herms@vg-nieder-olm.de 
Sprechstunden i.d.R. jeden 2. und 4. Di von 17-18.30 Uhr; 
in dieser Zeit auch telefonisch unter 06136 69-19008. 
Bitte setzen Sie sich vorab wegen eines Termins per E-Mail  
in Verbindung.

Seniorenbeirat Landkreis Mainz-Bingen 
Ansprechpartner: Ute Poßmann  06132 787-3303 
possmann.ute@mainz-bingen.de

Seniorenjobs in Mainz-Bingen – Beruf: Rente 
Kontakt: Ute Poßmann, Kreisverwaltung Mainz-Bingen,  
Georg-Rückert-Str. 11, Ingelheim am Rhein, 
seniorenjobs@mainz-bingen.de   06132 787-3303  
www.seniorenjobs-mainz-bingen.de

Seniorenbüro der VG Nieder-Olm 
Ansprechpartnerin: Margot Michele 06136 69-12183 
Beratung / Information für Senior/innen, Rentenbeantragung 
Rathaus, Pariser Str. 110, Nieder-Olm 
margot.michele@vg-nieder-olm.de

Seniorenverband BRH 
Bund der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen,  
Kreisverband Mainz-Alzey 
Vorsitzender N. N.   
Kreisverband Bingen 
Vorsitzender Egbert Albien   06130 940666

Sozialpsychiatrischer Dienst 
der Kreisverwaltung Mainz-Bingen  
Anna Pitthan 06132 7874355 
pitthan.anna@mainz-bingen.de

Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie 
Angebote für Menschen mit geistiger  
und mehrfacher Behinderung 
Aufnahme und Beratung  06131 3042914077 
www.nrd.de, info@nrd.de

Technisches Hilfswerk – THW Ortsverband Wörrstadt 
Sophie-Opel-Straße 15, Wörrstadt 06732 60094040 
Einsatzhandy 24h: 0174 3388039

VdK Beratungsangebot 
Beratung in sozialrechtlichen Angelegenheiten, 
insb. Arbeitslosen-, Renten- und Behindertenrecht 
Kreisgeschäftsstelle, Erthalstr. 1, Mainz, 06131 60472-30 
kv-mainz-bingen@rlp.vdk.de (vorrangig),  
www.vdk.de/rheinland-pfalz 
Sprechstunden Mo-Do 9-12 Uhr, Termine n.V.  
OV Ober-Olm: Vorsitzender Hans Portz, Tel.   06136 919858 
ov-ober-olm@vdk.de

Weißer Ring e.V. 
Hilfe für Kriminalitätsopfer, bundesweite Notruf-Nr.  116006

 
 

Mi + Fr 12-18 Uhr, Sa 9-18 Uhr

SELBSTHILFEGRUPPEN:
____________________________________________________________

Deutsche ILCO e.V. 
Selbsthilfevereinigung für Stomaträger und Darmkrebserkrankte; 
Haus der Vereine, Maria-Montessori-Straße 

 
Info: Reuter 06136 2035

Diabetes Selbsthilfegruppe 
für Pen- und Pumpenträger/-innen und Angehörige  
jeden 4. Mi/Monat um 19 Uhr (außer Sommerferien) 
Ort: Christianshof, Gutsschänke am Selzbogen,  
Außerhalb 14 in 55278 Hahnheim 
Kontakt: anadigilog@e-mail.de (Anmeldung)  0176 46182926

Fibromyalgie-SHG Alzey und Umgebung 
Infos:  
Daniela Destradi   06241 594675 
Heike Gamradt  0163 8696127

Freundeskreis Nieder-Olm 
Suchtkrankenhilfe Rheinhessen e.V. 
Camarahaus: Mo 19 Uhr,  
Angehörigengruppe jeden 1. + 3. Mo/Monat 
www.suchtkrankenhilfe-nieder-olm.de 06732 6008808

Pro Retina Deutschland e.V. 
Selbsthilfevereinigung von Menschen  
mit Netzhautdegenerationen 06136 850579

Rückenwind 
Selbsthilfegruppe für Suchterkrankungen 
Ev. Gemeindehaus Jugenheim, Hintergasse 19,  
Mi ab 19 Uhr 0176 98630649 
paul-rueckenwind@t-online.de, www.shg-rueckenwind.de

Selbsthilfegruppe Angehörige nach Suizid 
Treffen jeden 1. + 3. Do/Monat um 17 Uhr 
Hemingway Lounge, Alzeyer Str. 20, Undenheim 
Selbsthilfegruppenachsuizid@gmx.de 
Heike Frohnhöfer 0171 4056422

SHG Endomäleon-pcs-rlp 
Treffen 1x/Monat Di 
Infos per WhatsApp bei Saskia Hesseldenz-Moog 0171 5294352
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VG Nieder-Olm 

Bürgermeister: Ralph Spiegler
Pariser Straße 110
55268 Nieder-Olm
Telefon: 06136 69-0
Fax: 06136 69-161-1994
rathaus@vg-nieder-olm.de
www.vg-nieder-olm.de

Allgemeinverfügung 
für Jagdausübungsberechtigte und 

Personen mit Jagderlaubnis zur 
Abwendung ernster landwirtschaft-
licher Schäden durch Saatkrähen – 

Vergrämungsabschuss
in besonders betroffenen Bereichen 

der SGD Süd
Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Obe-
re Naturschutzbehörde, erlässt folgende 

Allgemeinverfügung:
I.

1. Räumlicher Geltungsbereich
Der Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung 
umfasst die landwirtschaftlichen Flächen in den 
Verbandsgemeindegebieten von Alzey-Land, Gau-
Algesheim, Monsheim, Nieder-Olm, Rhein-Selz, 
Wonnegau, Wörrstadt sowie den Stadtgebieten von 
Alzey, Ingelheim, Mainz und Worms. 
2. Geltungszeiten
Die unter Nr. 3 genannte Ausnahme ist für Zucker-
rüben ab dem 16. April bis einschließlich 10. Juni
und für Kirschen ab dem 25. Mai bis einschließlich 
31. Juli des Jahres 2026 gültig. 
3.  Ausnahme vom artenschutzrechtlichen Tö-

tungsverbot
Personen, die innerhalb des unter Nr. 1 genannten 
räumlichen Geltungsbereichs jagdausübungsberech-
tigt sind oder über eine Jagderlaubnis verfügen, er-
halten für die Vogelart Saatkrähe (Corvus frugilegus)
eine Ausnahmegenehmigung vom Tötungsverbot 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) zum Zwecke der Saatkrähen-Ver-
grämung durch Vergrämungsabschuss. Die Geneh-
migung schließt den Verlust eines vom erlegten Vo-
gel ggf. zu versorgenden Geleges mit ein.
4. Sofortige Vollziehung
Die sofortige Vollziehung der unter Nr. 3 genannten 
artenschutzrechtlichen Ausnahme sowie der unten-
stehenden Nebenbestimmungen a) bis h) wird an-
geordnet. 
5.  Wirksamwerden
Diese Allgemeinverfügung wird am Tag nach ihrer 
Bekanntgabe wirksam. Sie gilt bis auf Widerruf. 
Die unter Nr. 3 genannte Ausnahme ergeht – er-
gänzend zu den unter Nr. 1 und Nr. 2 genannten 
räumlichen und zeitlichen Beschränkungen – unter 
folgenden

II.
Nebenbestimmungen: 

a)  Die Tötung einer Saatkrähe durch Vergrämungs-
abschuss darf nur erfolgen, wenn sich ein Saat-
krähen-Schwarm von mind. 20 Vögeln auf oder 
über der betroffenen landwirtschaftlichen Fläche 
aufhält. 

b)  Die Allgemeinverfügung gilt nicht im Bereich von 
Naturschutzgebieten (NSG), mit Ausnahme der 
NSGs „Höllenberg“, „Hangflächen südöstlich Hei-
desheim“, „Hangflächen um den Heidesheimer 
Weg“ und „Am Rothen Sand“ im Kreis Mainz-Bin-
gen.

c)  Bei der gleichzeitigen Anwesenheit von nichtbrü-
tenden Rabenkrähen (Corvus corone) sind die-
se prioritär zu entnehmen, wenn dadurch eine 
abschreckende Wirkung auf einen anwesenden 
Saatkrähenschwarm erzielt werden kann. 

d)  Die Tötung einer Saatkrähe durch Vergrämungs-
abschuss darf nur erfolgen, soweit auf der betrof-
fenen landwirtschaftlichen Fläche  

 –  die Aussaat von Zuckerrüben bereits stattgefun-
den hat und die Mehrzahl der Keimlinge eine 

Wuchshöhe von 20 cm noch nicht erreicht hat 
oder

 –  das Saatgut von Zuckerrüben von den Saatkrä-
hen gefressen wird bzw.

 –  die Früchte von Sonderkulturen (Kirschen) von 
den Saatkrähen gefressen werden. 

e)  Die Anzahl der geschossenen Vögel ist auf ein 
Minimum zu begrenzen. Es darf pro Schlag die 
Anzahl von maximal zwei Tieren nicht über-
schritten werden.

f)  Zu Brutkolonien der Saatkrähe ist bei der Schuss-
abgabe ein Mindestabstand von 500 m einzuhal-
ten. Außerdem dürfen keine Vögel in einer Ent-
fernung von weniger als 500 m von der Kolonie 
erlegt werden. Eine entsprechende Karte mit der 
Lage der bekannten Kolonien ist unter https://
sgdsued.rlp.de/service/downloadbereich/raum
ordnung-naturschutz-bauwesen einsehbar. 

g)  Soweit ein Vergrämungsabschuss, der keine 
Saatkrähe getroffen hat, bereits den angestreb-
ten Vergrämungseffekt erzielt, darf auf der betref-
fenden Fläche bis zu einer Rückkehr des Saat-
krähen-Schwarms kein weiterer Vergrämungsab-
schuss durchgeführt werden.

h)  Der Einsatz von Vergrämungsabschüssen ist der 
SGD Süd spätestens einen Tag vor der Durch-
führung unter Angabe des Jagdausübungsbe-
rechtigten, der Kultur, der Gemarkung und der 
zu vergrämenden Schläge mit Flurstücksnummer 
sowie den zuvor erfolglos durchgeführten Ver-
grämungsmaßnahmen anzuzeigen. Hierzu ist 
unter https://sgdsued.rlp.de/service/download
bereich/raumordnung-naturschutz-bauwesen ein 
Anzeigebogen herunterzuladen und ausgefüllt an 
artenschutz@sgdsued.rlp.de zu versenden.

i)  Die Anzahl der getöteten Saatkrähen sowie ggf. 
Rabenkrähen durch Vergrämungsabschuss ist 
der SGD Süd, Obere Naturschutzbehörde, am je-
weiligen Monatsende in Textform unter Anga-
be des Jagdausübungsberechtigten, der Kultur, 
der Gemarkung und der zu vergrämten Schläge 
mit Flurstücksnummer, Datum und Uhrzeit des 
Vergrämungsabschusses zu melden. Hierzu 
ist unter https://sgdsued.rlp.de/service/download
bereich/raumordnung-naturschutz-bauwesen ein 
Rückmeldungsbogen herunterzuladen und aus-
gefüllt an artenschutz@sgdsued.rlp.de zu ver-
senden. 

Hinweise:
–  Diese Allgemeinverfügung richtet sich nicht an 

jedermann, sondern ausschließlich an Jagdaus-
übungsberechtigte und berechtigte Personen mit 
Jagderlaubnis in den genannten Bereichen. 

–  Diese Allgemeinverfügung betrifft ausschließlich 
die Vogelart Saatkrähe (Corvus frugilegus). 

  Diese Allgemeinverfügung bezieht sich aus-
schließlich auf die einschlägigen Bestimmungen 
des Naturschutzrechts. Eventuell erforderliche 
Genehmigungen, z. B. nach dem Bundesjagd-
gesetz, dem Tierschutzgesetz oder dem Waffen-
gesetz, bleiben hiervon unberührt. 

–  Ob ein bestimmtes Grundstück innerhalb eines 
Naturschutzgebiets (NSG) liegt, kann beim 
Daten- und Kartendienst LANIS unter https://
geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_
naturschutz/index.php eingesehen werden.

–  Diese Allgemeinverfügung einschließlich recht-
licher Begründung kann während der Öffnungs-
zeiten der Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Süd, Friedrich-Ebert-Straße 14, 67433 Neustadt 
an der Weinstraße, bei der Oberen Naturschutz-
behörde SGD Süd eingesehen werden. Außer-
dem wird die Allgemeinverfügung auf der Inter-
netseite der SGD Süd (www.sgdsued.rlp.de) ver-
öffentlicht. 

III.
Begründung:

Sachverhalt
Durch Saatkrähen wurden im Zuständigkeitsbereich 
der SGD Süd in den vergangenen Jahren immer wie-
der ernste landwirtschaftliche Schäden verursacht. 
Die Saatkrähen-Vogelschwärme fraßen die frisch 
ausgebrachte Saat oder zogen gerade aufgegange-
ne Keimlinge, insbesondere von Zuckerrüben, aus 
dem Boden. Weiterhin wurden Schäden an Sonder-
kulturen wie Kirschen verursacht, indem die Vögel 
die Früchte fraßen oder beschädigten. Der Schwer-
punkt der Schäden konzentriert sich auf die Landkrei-

se Mainz-Bingen und Alzey-Worms sowie die Städte 
Mainz und Worms. Mit rund 2.582 ha Obstfläche, die 
von ca. 925 Betrieben bewirtschaftet werden, befindet 
sich in Rheinhessen das größte zusammenhängende 
Obstanbaugebiet in Rheinland-Pfalz. In besonderem 
Maße sind Süßkirschen, welche etwa 13 % der an-
gebauten Obstarten ausmachen, in den Verbandsge-
meinden Gau-Algesheim und Nieder-Olm sowie den 
Städten Mainz und Ingelheim am Rhein betroffen. 
Die Schäden in den Verbandsgemeinden Nieder-
Olm, Rhein-Selz, Alzey-Land, Wonnegau, Wörrstadt, 
Monsheim und der Stadt Alzey hängen hauptsäch-
lich mit dem Zuckerrübenanbau zusammen. Auf rund 
16.100 ha wurde im Jahre 2020 vor allem in Rhein-
hessen und der Pfalz ein Ertrag von 1,4 Mio. Tonnen 
Zuckerrüben erzielt. Der Zuckerrübenanbau umfasst 
etwa 4,2 % der Ackerflächen in Rheinland-Pfalz und 
ist aufgrund des relativ hohen Einkommensbeitrags 
bedeutend für die hier ansässigen Bauern.
Sobald auf einem Feld ernste landwirtschaftliche 
Schäden drohten oder eingetreten waren, hatten die 
betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe bereits in 
der Vergangenheit die Möglichkeit, einen Einzel-An-
trag auf artenschutzrechtliche Ausnahme zum Ver-
grämungsabschuss von Saatkrähen durch eine jagd-
ausübungsberechtigte Person zu stellen. Hierdurch 
konnten einige Schäden erfolgreich abgewendet 
werden. Da die Prüfung aller Einzel-Anträge zu den 
jeweils betroffenen Flurstücken nicht unerheblichen 
Bearbeitungsaufwand in der Naturschutzverwaltung 
verursachte und einige Zeit in Anspruch genommen 
hat, konnten die Jagdausübungsberechtigten in ei-
nigen Fällen erst tätig werden, als ein Großteil des 
Schadens bereits eingetreten war. 
Um diesen Umständen gerecht zu werden, wurde im 
Jahr 2025 erstmals eine Allgemeinverfügung erlas-
sen, die als Grundlage für die vorliegende Allgemein-
verfügung dient. Landwirte, die von dieser Regelung 
Gebrauch machen wollten, waren verpflichtet, Datum 
und Ort der Abschüsse über ein Anzeigeformular zu 
melden sowie zum Ende eines jeden Monats die ent-
sprechenden Abschusszahlen vorzulegen. Im Rah-
men dieser Allgemeinverfügung wurde in 2025 eine 
Anzahl von 148 Saatkrähen im Geltungsbereich er-
legt. Diese Anzahl unterteilt sich in 122 Abschüsse 
in Zuckerrübenkulturen und 26 Abschüsse bei Kir-
schen. 
Die Allgemeinverfügung soll insbesondere dem Um-
stand gerecht werden, dass der exakte Ort von dro-
henden Saatkrähenschäden weder von den landwirt-
schaftlichen Betrieben noch von den Behörden flur-
stückscharf vorausgesehen werden kann. Durch die 
Allgemeinverfügung sollen zum einen rein präventive 

soll die Allgemeinverfügung in dringenden Fällen ein 
schnelles Handeln zur Abwendung von ernsten land-
wirtschaftlichen Schäden ermöglichen. 
Mit E-Mail vom 10.02.2026 bittet der Bauern- und 
Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd e.V. darum, 
eine Neuauflage der in Rede stehenden Allgemein-
verfügung zu prüfen bzw. zu erlassen. 
Die vom Land anerkannten Naturschutzvereinigun-
gen haben am 12.03.2026 einen Entwurf dieser 
Allgemeinverfügung mit der Gelegenheit zur Stel-
lungnahme erhalten. Bis zum 26.03.2026 sind zwei 
Stellungnahmen, eine Sammelstellungnahme der 
GNOR, Pollichia, des NABUs und BUNDs, sowie 
eine Stellungnahme des Landesverbandes Rhein-
land-Pfalz der Deutschen Gebirgs- und Wanderver-
eine e.V. eingegangen. 

IV.
Rechtliche Würdigung

1. Schutzstatus Saatkrähe
Die Saatkrähe (Corvus frugilegus) ist in Anhang II Teil 
B der Richtlinie 2009/147/EG des europäischen Par-
laments und des Rates vom 30. November 2009 über 
die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten geführt, 
gehört damit zu den europäischen Vogelarten und 
ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 b) bb) i. V. m. § 7 Abs. 2 
Nr. 12 BNatSchG besonders geschützt. Für diese Art 
gelten somit die Vorschriften des besonderen Arten-
schutzes. Spezielle Regelungen im Jagdrecht be-
stehen für diese Art nicht. 
2. Artenschutzrechtliches Tötungsverbot
Nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist es verboten, 
wildlebenden Tieren der besonders geschützten Ar-
ten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu tö-
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ten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Tö-
tungsverbot). 
3.  Artenschutzrechtliche Ausnahme (Rechtsgrund-

lage) 
Rechtsgrundlage für die artenschutzrechtliche Aus-
nahme ist § 45 Abs. 7 Nr.1 BNatSchG. 
Demnach können die für Naturschutz und Land-
schaftspflege zuständigen Behörden von den Verbo-
ten des § 44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zur 
Abwendung ernster land-, forst-, fischerei- oder was-
serwirtschaftlicher oder sonstiger ernster wirtschaft-
licher Schäden zulassen. Eine Ausnahme darf nur 
zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen 
nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand 
der Populationen einer Art nicht verschlechtert (vgl.  
§ 45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG). 
3.1. Zuständige Behörde 
Die sachliche Zuständigkeit zum Vollzug des Natur-
schutzrechts liegt gemäß § 3 Abs. 1 BNatSchG bei 
der nach Landesrecht für Naturschutz und Land-
schaftspflege zuständigen Behörde. Nach § 2 Abs. 8 
der Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem 
Gebiet des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge (NatSchZuVO) Rheinland-Pfalz vom 1. Juli 2022 
(GVBl. S. 373) ist die Obere Naturschutzbehörde zu-
ständig für die Anordnung von Allgemeinverfügun-
gen nach § 44 Abs. 4 Satz 3 und 4 BNatSchG so-
wie Maßnahmen aufgrund einer Landesverordnung 
nach § 54 Abs. 10 Satz 1 BNatSchG. Gemäß § 2  
Nr. 10 NatSchZuVO obliegt der Oberen Naturschutz-
behörde die Zuständigkeit für die Aufgaben des Ar-
tenschutzrechts nach § 45 Abs. 7 BNatSchG für be-
sonders geschützte Arten, zu denen die Saatkrähe 
zählt. 
3.2. Einzelfall 
Diese Entscheidung bezieht sich auf einen räumlich 
eng und konkret abgegrenzten Bereich, in dem auf-
grund des dortigen Auftretens der Saatkrähen von 
einer besonderen Schadenseintrittswahrscheinlich-
keit auszugehen ist. Es handelt sich somit um einen 
Einzelfall im Sinne von § 45 Abs. 7 S. 1 BNatSchG. 
Die Ausnahme in Form einer Allgemeinverfügung ist 
in Abgrenzung zur Zulassung einer Ausnahme allge-
mein durch Rechtsverordnung (vgl. § 45 Abs. 7 S. 4 
BNatSchG) in diesem Fall statthaft. 
3.3. Ernste landwirtschaftliche Schäden 
Die Obstbauberatung des Dienstleistungszentrums 
ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 
bestätigt, dass sich an der Situation hinsichtlich des 
Schadenspotentials durch Krähen im Obstbau nichts 
verändert hat. Es sei damit zu rechnen, dass auch 
in der kommenden Saison 2026 wieder gravierende 
Schäden insbesondere durch Saatkrähen, aber auch 
Jungvogelschwärme von Rabenvögeln in verschie-
denen Kulturen auftreten werden. Insbesondere Kir-
schen sind betroffen, vereinzelt wurden auch Schä-
den in weiteren Kulturen (Aprikosen, Äpfel, Birnen, 
Beerenobst) beobachtet.
Hinsichtlich der alternativen Methoden zur Vogel-
abwehr haben sich laut Aussage des DLR eben-
falls keine Änderungen oder Neuerungen ergeben. 
Methoden wie das Aufstellen von phonoakustischen 
Geräten und auch Einnetzungen seien weiterhin an 
vielen Standorten nicht oder nur eingeschränkt mög-
lich. Vergrämungsabschüsse von Krähen stellten so-
mit weiterhin einen wirkungsvollen und bedeutenden 
Baustein in der Abwehrstrategie dar, um ernsthafte 
wirtschaftliche Schäden in den Obstanlagen zu ver-
meiden bzw. zu vermindern.
In 2025 haben einige Obstbaubetriebe in den aus-
gewiesenen Regionen die Allgemeinverfügung zu 
Vergrämungsabschüssen von Saatkrähen genutzt. 
Das DLR bestätigt, dass in vielen Fällen eine gute 
Wirksamkeit und ein Schutz der Obsternte damit er-
zielt werden konnte.
Da vorab nicht gänzlich absehbar ist, wann die Krä-
hen regional genau auftauchen, sei die zeitlich flexib-
le Meldung vorab an die SGD Süd, dass der Betrieb 
beabsichtigt, Vergrämungsabschüsse im zugelasse-
nen Zeitraum zu veranlassen, zielführend und sinn-
voll. Die Absprachen seitens der Betriebe mit den 
Jagdpächtern / Jagdausübenden im Gebiet erfolgten 
rechtzeitig und vorab, so dass bei Auftreten der Krä-
hen unmittelbar reagiert werden konnte. Die Ergeb-
nisse aus dem Meldeportal Vogelschäden aus 2024 
zeigen die erheblichen wirtschaftlichen Schäden, die 
insbesondere bei Süßkirschen entstanden sind.

Durch die Nutzung der Allgemeinverfügung in 2025 
konnten diese Schäden in den entsprechenden Ge-
bieten reduziert werden. Dies zeige sich sowohl in 
der Beratungstätigkeit als auch in deutlich weniger 
Einträgen im Meldeportal aus dem Obstbau in 2025.
Die Koordination Pflanzenschutz des DLR Rheinhes-
sen-Nahe-Hunsrück ist ebenfalls zu der Einschät-
zung gelangt, dass auch in der kommenden Saison 
2026 wieder gravierende Schäden insbesondere 
durch Saatkrähen, aber auch Jungvogelschwärme 
von anderen Rabenvögeln zu erwarten sind. Im 
Ackerbau ist u. a. die Zuckerrübe betroffen. Beson-
ders in dieser Kultur fehlen praktikable Alternativen 
zur Schadensvermeidung. Seit dem Wegfall u. a. 
insektizider Beizen in den Zuckerrüben ist eine deut-
liche Zunahme von Schäden durch Saatkrähen zu 
beobachten. Schäden treten darüber hinaus auch im 
Getreide auf, führen dort jedoch deutlich seltener zu 
Totalausfällen. 
Grundsätzlich stehen weiterhin keine ausreichend 
wirksamen alternativen Vergrämungs- bzw. Bekämp-
fungsoptionen zur Verfügung. Insbesondere für den 
Zuckerrübenanbau sind keine Beizen zugelassen. 
Auch andere (biologische) Vergrämungsmittel, z. B. 
auf Basis von Chili-Pulver oder Hopfenextrakten, 
konnten in Versuchen keine sichere Wirkung zeigen. 
Vorbeugende pflanzenbauliche Maßnahmen werden 
zwar eingesetzt, sind aber ebenfalls nicht ausrei-
chend wirksam, um relevante Schäden zuverlässig 
zu vermeiden.
Zwar kann, nach Aussage des Beratungsringes 
Ackerbau Rheinland-Pfalz/Pfalz, die Zuckerrübe im 
Mulch- bzw. Direktsaatverfahren angebaut werden, 
jedoch sind die Erträge weitaus geringer und bieten 
überdies keinen sicheren Schutz vor der Schädigung 
durch Krähenvögel. 
Schäden durch Saatkrähen beeinträchtigen die wirt-
schaftliche Grundlage der betroffenen Betriebe er-
heblich. Sie können ein Ausmaß erreichen, das weit 
über geringfügige Beeinträchtigungen hinausgeht 
und bis zum Totalausfall ganzer Kulturen führen 
kann.
Durch Mindererträge infolge von Vegetationszeit-
verlusten sowie durch den zusätzlichen Aufwand 
für Neubestellung und Bodenbearbeitung können in 
Zuckerrüben und Mais Schäden in einer Größen-
ordnung von etwa 200 bis 800 €/ha entstehen. Für 
einzelne Betriebe kann sich dies schnell zu Gesamt-
schäden von mehreren Tausend Euro summieren.
In Fällen, in denen aufgrund einer späten und starken 
Schädigung keine Neuaussaat mehr möglich ist oder 
auch die Neuaussaat erneut stark beschädigt wird, 
kann der Ertrag der Fläche vollständig ausbleiben. In 
solchen Situationen entstehen Deckungsbeitragsver-
luste von etwa 2.300 €/ha bei Zuckerrüben.
Regional und kulturabhängig drohen damit für einzel-
ne landwirtschaftliche Betriebe erhebliche wirtschaft-
liche Schäden, die in ihrem Ausmaß auch gesamt-
wirtschaftliche Auswirkungen auf die betroffenen 
Regionen haben können.
Das DLR teilte zwar mit, dass es auch bei Mais zu 
hohen Verlusten durch die Saatkrähe kommen kann, 
jedoch liegen der SGD Süd hierzu keine Informatio-
nen zu einem vergleichbaren Ausmaß wie bei Zu-
ckerrüben oder Kirschen vor. 
3.4. Alternativen 
Neben dem Beizen des Saatguts haben die landwirt-
schaftlichen Betriebe in der Vergangenheit bereits 
verschiedene Alternativen von Vogelscheuchen bis 
hin zu Knall-Apparaten angewendet. Diese wiesen 
jedoch keine oder eine nur unzureichend geringe 
Wirksamkeit auf. Die Auswertung der Anträge aus 
den Jahren 2024 und 2025 ergab, dass im Durch-
schnitt jeder Landwirt 2,5 alternative Methoden an-
gewendet hatte, bevor die letale Vergrämung als 
Maßnahme in Betracht gezogen wurde. Dabei wa-
ren für Zuckerrübenkulturen Schreckschusswaffen 
und Vogelscheuchen mit 21 % sowie die Aussaat in 
größeren Flächenverbünden mit 19 % die häufigsten 
Methoden. Gefolgt von dem Auslegen von Federn mit  
12 % und der Saatgutbeize mit 10 %. Für Kirschkul-
turen zeigt sich bei einer Anzahl von insgesamt vier 
alternativen Methoden hingegen ein anderes Bild. 
Vogelscheuchen (41 %) und Schreckschusswaffen 
(37 %) waren die am häufigsten eingesetzten Alter-
nativen, während Kontrollfahrten und Greifvogel-
attrappen jeweils einen Anteil von 11 % aufwiesen.  
Die letale Vergrämung fand hierbei oftmals in Kom-

bination mit den oben genannten Methoden Anwen-
dung.
Knall-Apparate, die regelmäßig laute Geräusche 
verursachen, können sich negativ auf lärmempfindli-
chere Vogelarten insbesondere während der Brutzeit 
auswirken. Im Obstbau erwiesen sich Knall-Apparate, 
aufgrund von Gewöhnungseffekten, als kaum noch 
wirksam. Hinzu kommt, dass diese Methode im Be-
reich des Vogelschutzgebiets DE-6014-401 „Dünen- 
und Sandgebiet Mainz-Ingelheim“ immissionsschutz-
rechtlich als nicht statthaft angesehen wird. Andere 
bekannte Alternativen wie optische Vergrämung mit 
Drachen oder Flatterbändern zeigen ebenfalls nur 
kurzzeitig Wirkung. Die ständige Anwesenheit von 
Personen, die die Saatkrähen aktiv vertreiben, ist 
nicht zumutbar.
Selbst die Einnetzung, die bislang als sicherste Ab-
wehrmaßnahme im Obstbau galt, wird von Krähen 
immer wieder überwunden. Teilweise finden sie Öff-
nungen, die sich an den Netzverbindungen vor al-
lem nach Windereignissen bilden, oder sie zerstören 
mit dem Schnabel punktuell das Schutznetz, um in 
die Einnetzung eindringen zu können. Dort wo Ver-
grämungsabschüsse in 2025 erwirkt und umgesetzt 
werden konnten, wurde zumindest eine temporäre 
Verbesserung erzielt. 
Die landwirtschaftliche Beratung des DLR Rheinhes-
sen-Nahe-Hunsrück bestätigt, dass die bisher ge-
nannten Methoden unzureichend wirksam sind und 
wenn überhaupt nur einen kleinen Erfolg beim Ver-
hindern von Fraßschäden durch Vögel haben. 
3.5. Erhaltungszustand 
Die Saatkrähe gilt gemäß der aktuellen Roten Liste 
der Brutvögel für Rheinland-Pfalz (2025) mit einer 
Bestandsgröße von 5.400 bis 11.100 Brutpaaren als 
ungefährdet. Sowohl der langfristige Trend über 120 
Jahre als auch der kurzfristige Trend für die nächs-
ten 24 Jahre zeigen eine positive Entwicklung des 
Bestandes. Für den Bereich der SGD Süd liegen aus 
den Jahren 2018 bis 2024 Saatkrähen-Zählungen 
vor (GESELLSCHAFT FÜR NATURSCHUTZ UND 
ORNITHOLOGIE e.V. (GNOR): Vogelmonitoring in 
Rheinland-Pfalz Heft 6, 2025). Hieraus geht hervor, 
dass sich die Saatkrähen-Population insbesondere in 
Rheinhessen auf hohem Niveau stabil bis tendenziell 
ansteigend entwickelt. Die Staatliche Vogelschutz-
warte Rheinland-Pfalz (VSW) kommt zu dem Ergeb-
nis, dass eine Verschlechterung des Erhaltungszu-
standes der Saatkrähe durch die Allgemeinverfügung 
2026 nicht zu erwarten ist. 
Zudem kommt die VSW zu der Einschätzung, dass 
trotz einer Abnahme der intakten Nester in ganz RLP 
in der Zeit von 2024 auf 2025 in einer Größenord-
nung von 2,9 % die Entnahme der 148 Saatkrähen 
aufgrund der im Jahr 2025 geltenden Allgemeinver-
fügung keine Auswirkungen auf die Populationen 
in Rheinland-Pfalz beziehungsweise auf die lokale 
Population im Geltungsbereich hatte. Die Abnah-
me der intakten Nester zwischen den Jahren 2024 
und 2025 ist laut VSW wahrscheinlich auf natürliche 
Fluktuationen aufgrund eines sehr trockenen Früh-
jahrs 2025 und den damit verbundenen Brutausfällen 
und verminderten Reproduktionsraten zurückzufüh-
ren. Dabei macht die Anzahl von 148 entnomme-
nen Saatkrähen im nördlichen Oberrheintiefland nur  
0,64 % der lokalen Brutpopulation aus und steht 
der starken Zunahme intakter Nester in den Jah-
ren 2022 bis 2025 durchschnittlich von 9 % pro 
Jahr (2022/2023 mit 14,9 %; 2023/2024 mit 16,6 %; 
2024/2025 mit - 2,9 %) entgegen. Es ist jedoch zu 
beachten, dass die Zählung der intakten Nester im 
Vogelmonitoring Rheinland-Pfalz (Monitoring selte-
ner Brutvögel - MsB) zwischen dem 01.04 und dem 
30.04 durchgeführt wird und somit die Auswirkungen 
der Abschüsse der Allgemeinverfügung aus dem 
Jahr 2025 frühestens in diesem Jahr (2026) sichtbar 
werden.
Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 
Saatkrähe durch die Allgemeinverfügung 2026 wird 
ebenfalls durch die Nebenbestimmungen a), c), e), f) 
und g) verhindert.
Durch die Festlegung einer Mindestgröße des Saat-
krähen-Schwarms wird sichergestellt, dass eine Tö-
tung nur in großen lokalen Populationen erfolgt, in 
denen der Verlust eines einzelnen Individuums keine 
gefährdenden Auswirkungen auf die Gesamtpopula-
tion hat. Die Tötung von Einzeltieren findet jedoch 
für Zuckerrübenkulturen in einem Zeitraum statt, in 
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dem die Tiere bereits einer Bruttätigkeit nachgehen 
und ggf. bereits Nestlinge aufziehen. Daher wurde 
die Anzahl der zu entnehmenden Tiere auf ein Mini-
mum begrenzt, so dass weitere Beeinträchtigungen 
der lokalen Populationen nicht zu erwarten sind. Für 
die Vergrämungsabschüsse in den Obstplantagen ab 
dem 25. Mai kann davon ausgegangen werden, dass 
die Bruten zu einem großen Teil abgeschlossen sind 
und somit zunehmend nicht mehr brütende Eltern-
tiere wie auch Jungvögel der Saatkrähe von den Ab-
schüssen betroffen sein werden, so dass der Eltern-
tierschutz gewahrt bleibt.
Zudem sind bei gleichzeitiger Anwesenheit nichtbrü-
tender Rabenkrähen (Junggesellenschwärme) vor-
zugsweise diese für den gewünschten Vergrämungs-
effekt zu entnehmen, da sich nicht geschlechtsreife 
Jungvögel, aber auch Individuen aller Altersklassen 
der Rabenkrähe, in Nichtbrüter-Schwärmen zusam-
menfinden. Dies stellt sicher, dass die entnommenen 
Individuen nicht in Brutaktivitäten involviert sind, wo-
durch eine Entnahme von Tieren mit Gelegen oder 
Jungvögeln verhindert werden soll und rückwirkend 
auch das Gelege der Saatkrähe geschützt wird. 
Durch die Beschränkung auf einen erfolgreichen 
Vergrämungsabschuss pro Fläche bis zur erneuten 
Rückkehr des Schwarms auf diese Fläche wird eine 
Verschlechterung des aktuellen Erhaltungszustands 
vermieden.
Durch die Befristung der Geltungszeit vom 16. April 
bis 10. Juni bzw. 25. Mai bis 31. Juli 2026 ist sicher-
gestellt, dass der Einfluss dieser Allgemeinverfügung 
auf den Erhaltungszustand zeitlich begrenzt ist. Wei-
terhin wird eine zeitnahe Neubeurteilungsmöglichkeit 
des Erhaltungszustands im Vorfeld etwaiger Folge-
entscheidungen sichergestellt. 
3.6. Beachtung europarechtlicher Vorgaben
Diese Allgemeinverfügung widerspricht nicht der 
europarechtlichen Vorgabe an die Mitgliedsstaaten, 
Methoden zu untersagen, mit denen Vögel in Mengen 
oder wahllos gefangen oder getötet werden oder die 
gebietsweise das Verschwinden einer Vogelart nach 
sich ziehen können (vgl. Art. 8 Richtlinie 2009/147/
EG). Beim gezielten Vergrämungsabschuss durch 
Jagdausübungsberechtigte und berechtigte Perso-
nen mit Jagderlaubnis handelt es sich um eine se-
lektive Methode der Tötung. Es dürfen ausschließlich 
Saatkrähen auf Zuckerrübenäckern bzw. Kirschen-
plantagen im begrenzten Umfang und in Zeiträumen, 
in denen sie ernste landwirtschaftliche Schäden ver-
ursachen, zur Vergrämung von Schwärmen erlegt 
werden. Zudem sind die Entnahmen anzuzeigen. Es 
ist ausgeschlossen, dass Vögel wahllos oder in über-
mäßigen Mengen getötet werden.  
Gegenüber der EU-Kommission bestehen außerdem 
Berichtspflichten, wonach die Genehmigungsbehörde 
mitzuteilen hat, wie viele Exemplare aufgrund der ar-
tenschutzrechtlichen Ausnahme getötet wurden. Um 
der Berichtspflicht nachkommen zu können, ist die 
Meldung von getöteten Saatkrähen gemäß Nebenbe-
stimmung i) erforderlich. Diese Rückmeldungen sind 
außerdem für die Naturschutzverwaltung hilfreich, 
um die Auswirkungen des Vergrämungsabschusses 
auf die Saatkrähenbestände naturschutzfachlich be-
obachten zu können (Monitoring der Abschusszah-
len) und den Bedarf an artenschutzrechtlichen Aus-
nahmen für künftige Jahre abschätzen zu können. 
3.7. Natura 2000 (Vorprüfung)
Im Geltungsbereich der Allgemeinverfügung befin-
den sich Teile der FFH-Gebiete „Kalkflugsandgebiet 
Mainz-Ingelheim“, „Rheinniederung Mainz-Bingen“, 
„Ober-Olmer Wald“, „Laubenheimer-Bodenheimer 
Ried“ und „Rheinniederung zwischen Gimbsheim 
und Oppenheim“. Diese Allgemeinverfügung ist nicht 
geeignet, diese FFH-Gebiete in ihren für ihre jewei-
ligen Erhaltungsziele und Schutzzwecke maßgebli-
chen Bestandteilen erheblich zu beeinträchtigen.
Im Geltungsbereich der Allgemeinverfügung befin-
den sich Teile der Vogelschutzgebiete „Dünen- und 
Sandgebiet Mainz-Ingelheim“, „Rheinaue Bingen-In-
gelheim“, „Ober-Hilbersheimer Plateau“, „Selztal zwi-
schen Hahnheim und Ingelheim“, „Schilfgebiete zwi-
schen Gimbsheim und Oppenheim inklusive Fisch-
see“, „Höllenbrand“ und „Ackerplateau zwischen 
Ilbesheim und Flomborn“. Die Saatkrähe gehört nicht 
zu den Vogelarten, für die in diesen Vogelschutz-
gebieten spezifische Schutz- und Erhaltungsziele 
formuliert sind. Eine unbeabsichtigte indirekte er-
hebliche Beeinträchtigung anderer Vogelarten durch 

die akustischen Auswirkungen der Vergrämungsab-
schüsse ist aufgrund der – auch durch die Neben-
bestimmungen definierten – Projekteigenschaften 
ebenfalls ausgeschlossen. Störungen, die durch 
diese Allgemeinverfügung hervorgerufen werden 
können, treten örtlich nur punktuell und vereinzelt 
auf. Sie haben weiterhin einen äußerst kurzfristigen 
Charakter, sodass sie nicht geeignet sind, erhebliche 
Auswirkungen auf anderen Vogelarten hervorzuru-
fen. 
Eine erhebliche Beeinträchtigung von Natura 
2000-Gebieten ist aufgrund der Projekteigenschaften 
somit auszuschließen. 
3.8. Naturschutzgebiete (NSG)
Naturschutzgebiete sind wichtige Rückzugsorte für 
wildlebende Tierarten, wonach es gemäß den gelten-
den Verordnungen verboten ist, wildlebenden Tieren 
nachzustellen oder sie zu töten. Der Geltungsbereich 
dieser Allgemeinverfügung nimmt vor diesem Hinter-
grund die Naturschutzgebiete aus. 
Allerdings erfordert die Lage der Naturschutzgebiete 
„Höllenberg“, „Hangflächen südöstlich Heidesheim“, 
„Hangflächen um den Heidesheimer Weg“ und „Am 
Rothen Sand“ eine gesonderte Vorgehensweise. Die 
dort ansässigen Obstbauern bewirtschaften einen 
großen Anteil der Flächen, wie zum Beispiel im Na-
turschutzgebiet „Höllenberg“, in dem auf 64 % der 
Gesamtfläche konventioneller Obstanbau betrieben 
wird. Des Weiteren beinhalten die Rechtsverordnun-
gen Schutzzwecke, die den Erhalt und die Entwick-
lung der charakteristischen obstbaulich genutzten 
Flächen und Streuobstwiesen festlegen. Streuobst-
wiesen stellen einen wertvollen Bestandteil einer ar-
tenreichen Kulturlandschaft dar und ihr Erhalt dient 
einer Vielzahl geschützter Tierarten. 
Da die Schutzmaßnahmen der letzten Jahre, wie  
z. B. das Einnetzen, nur unzureichend Abhilfe ge-
schaffen haben und Knall-Apparate aufgrund des Vo-
gelschutzgebietes nicht eingesetzt werden konnten, 
dient die Ausnahme der aufgelisteten Naturschutz-
gebiete der Abwendung ernster landwirtschaftlicher 
Schäden für die dort ansässigen Obstbauern.
3.9. Abwägung – Verhältnismäßigkeit
Die artenschutzrechtliche Ausnahme ist durch den 
erzielten Vergrämungseffekt geeignet, ernste land-
wirtschaftliche Schäden zu vermeiden bzw. das Aus-
maß der Schäden erheblich zu verringern. Sie ist er-
forderlich, da andere Vergrämungsmaßnahmen bis-
lang erfolglos blieben. Andere alternative Maßnah-
men zur Schadensvermeidung mit geringfügigeren 
Auswirkungen auf einzelne Saatkrähen-Individuen 
sind nicht ausreichend wirksam oder nicht zumutbar. 
Ohne eine Ausnahme ist mit einem Schadenseintritt 
erheblichen Ausmaßes zu rechnen. Vor dem Hinter-
grund stabiler bis tendenziell ansteigender Saatkrä-
hen-Populationen im Zuständigkeitsbereich der SGD 
Süd und dem ungefährdeten Erhaltungszustand im 
Land Rheinland-Pfalz kann mit hinreichender Sicher-
heit prognostiziert werden, dass diese artenschutz-
rechtliche Ausnahme vom Tötungsverbot nicht dazu 
führt, dass sich der Erhaltungszustand der Saatkrä-
hen-Populationen verschlechtern wird. Das Interesse 
an der Abwendung ernster landwirtschaftlicher Schä-
den überwiegt daher das Interesse an der Durch-
setzung des artenschutzrechtlichen Tötungsverbots. 
Es ist daher angemessen, die Ausnahme vom arten-
schutzrechtlichen Tötungsverbot hinsichtlich der Art 
Saatkrähe zuzulassen. 
4. Mitwirkung der Naturschutzvereinigungen
Den vom Land anerkannten Naturschutzvereinigun-
gen, die nach ihrer Satzung landesweit tätig sind, ist 
vor der Zulassung von Ausnahmen durch Allgemein-
verfügung nach § 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG die Ge-
legenheit zur Mitwirkung zu geben (vgl. § 63 Abs. 2  
Nr. 4b) BNatSchG). Zu diesem Zweck haben die 
Naturschutzvereinigungen am 12.03.2026 einen Ent-
wurf dieser Allgemeinverfügung mit der Gelegenheit 
zur Stellungnahme erhalten. Die bis zum 26.03.2026 
eingegangenen Stellungnahmen sind bei dieser Ent-
scheidung berücksichtigt. GNOR, NABU, Pollichia 
und BUND haben in einer Sammelstellungnahme 
Bedenken gegen die Allgemeinverfügung geäußert. 
Die vorliegende Stellungnahme nimmt Bezug auf die 
bereits abgegebene Stellungnahme vom 28.03.2025 
und hält an den dort ausgeführten Argumenten und 
Bewertungen fest; zugleich wird darauf hingewie-
sen, dass die dort vorgetragenen Ausführungen 
sowohl bei der letzten als auch bei der vorliegen-

den Verfügung nicht berücksichtigt worden wären. 
Artenschutzrechtlich relevanten Einlassungen aus 
der Stellungnahme vom 28.03.2025 zum Elterntier-
schutz, der maximalen Anzahl der erlegten Vögel, 
die zeitliche Differenzierung des Geltungszeitraumes 
der Allgemeinverfügung sowie einer Beschränkung 
der Verfügung auf die Kulturen Zuckerrüben und 
Kirschen wurden in die Allgemeinverfügung auch in 
2026 wieder übernommen. 
Zusätzlich wurde ergänzend darauf hingewiesen, 
dass die Jagdausübungsberechtigten über die Kolo-
niestandorte informiert werden müssten. Der Hinweis 
wurde aufgenommen; es erfolgt hierzu eine Veröf-
fentlichung auf der Internetseite der SGD Süd.
Seitens der SGD Süd besteht ansonsten kein be-
gründeter Bedarf für weitere Anpassungen. 
5. Sofortige Vollziehung
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der arten-
schutzrechtlichen Ausnahme erfolgt nach § 80 Abs. 2  
S. 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). 
Durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung ent-
fällt die aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs. 
Nur bei Anordnung der sofortigen Vollziehung der 
artenschutzrechtlichen Ausnahme können jagdaus-
übungsberechtigte Personen und berechtigte Perso-
nen mit Jagderlaubnis als Adressaten der Allgemein-
verfügung davon ausgehen, dass die Vollziehbarkeit 
der Ausnahme vorliegt. Es ist erforderlich, dass für 
den Adressatenkreis Rechtssicherheit besteht, dass 
die artenschutzrechtliche Ausnahme vollziehbar ist. 
Vor diesem Hintergrund überwiegt das Interesse 
der Adressaten die Interessen eines Dritten an einer 
aufschiebenden Wirkung eines möglichen Rechts-
behelfs. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
der artenschutzrechtlichen Ausnahme ist insgesamt 
angemessen. 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Neben-
bestimmungen zur artenschutzrechtlichen Ausnahme 
erfolgt im öffentlichen Interesse nach § 80 Abs. 2  
S. 1 Nr. 4 VwGO. Durch die Anordnung der soforti-
gen Vollziehung entfällt die aufschiebende Wirkung 
eines Rechtsbehelfs gegen die Nebenbestimmun-
gen. Die Nebenbestimmungen sind erforderlich, um 
die Rechtmäßigkeit der artenschutzrechtlichen Aus-
nahme sicherzustellen. Ihre Vollziehbarkeit ist zur 
Gewährleistung, dass sich der Erhaltungszustand der 
Saatkrähen-Populationen nicht verschlechtert und 
die vorgeschriebenen Meldepflichten gegenüber der 
EU-Kommission erfüllt werden können, erforderlich. 
Würden eine oder mehrere Nebenbestimmungen 
angefochten werden und der Rechtsbehelf eine auf-
schiebende Wirkung entfalten, würde dies zur Voll-
ziehbarkeit der dann unbeschränkten artenschutz-
rechtlichen Ausnahme führen. Eine Verschlechterung 
des Erhaltungszustands der Saatkrähen-Populatio-
nen kann ohne die Nebenbestimmungen jedoch nicht 
vollständig ausgeschlossen werden. Vor diesem 
Hintergrund überwiegt das öffentliche Interesse des 
Artenschutzes das Suspensiveffekt eines möglichen 
Rechtsbehelfs gegen die Nebenbestimmungen. Die 
Anordnung der sofortigen Vollziehung der Nebenbe-
stimmungen zur artenschutzrechtlichen Ausnahme 
ist insgesamt angemessen. 
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Friedrich-
Ebert-Straße 14, 67433 Neustadt an der Weinstra-
ße oder Postfach 10 02 62, 67402 Neustadt an der 
Weinstraße schriftlich, in elektronischer Form nach  
§ 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
oder zur Niederschrift erhoben werden.
Wichtiger Hinweis:
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind 
besondere technische Rahmenbedingungen zu be-
achten, die auf der Homepage der SGD Süd unter 
https://sgdsued.rlp.de/de/service/elektronische- 
kommunikation/ aufgeführt sind.
Weiterer Hinweis:
Aufgrund der Anordnung des Sofortvollzugs entfällt 
die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs. 
Es kann diesbezüglich ein Antrag auf Wiederherstel-
lung der aufschiebenden Wirkung des erhobenen 
Widerspruchs beim Gericht der Hauptsache gestellt 
werden.
Neustadt an der Weinstraße, 16. April 2026 
Bianca Goll
Referatsleitung
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Einladung
Hiermit lade ich zu einer öffentlichen/nichtöffentlichen 
Sitzung ein.
Gremium: Schulträgerausschuss der
  Verbandsgemeinde Nieder-Olm
Sitzungstermin: Dienstag, 21.04.2026, 18:00 Uhr
Ort:  Pariser Straße 110, 
  55268 Nieder-Olm
Raum:  Sitzungszimmer Laurenzi

Die Tagesordnung ist auf https://
nieder-olm.gremien.info, alternativ 
im Rathaus der Verbandsgemein-
de zu den allgemeinen Öffnungs-
zeiten, spätestens vier Tage vor 
dem Sitzungstermin, einsehbar. 

Ralph Spiegler
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung
Abwasserzweckverband 

„Untere Selz“
Am Dienstag, dem 21. April 2026, um 10:00 Uhr fin-
det eine öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ver-
bandsausschusses des Abwasserzweckverbandes 
„Untere Selz“ im San-Pietro-Zimmer (Haus A, Raum 
A007) des ehemaligen Weiterbildungszentrums, 
Wilhelm-Leuschner-Straße 61, 55218 Ingelheim am 
Rhein, statt. 
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1. Mitteilungen
2. Auftragsvergaben
3. Verschiedenes
Nichtöffentlicher Teil:
4. Personalangelegenheiten
Ralf Claus
Oberbürgermeister/Verbandsvorsteher
13.04.2026

Bekanntmachung
EU-Weinbaukartei

Rodungs-, Pflanz- und 
Änderungsmeldung

Die Rodungs-, Pflanz- und Änderungsmeldung zur 
EU-Weinbaukartei 2026 ist spätestens bis zum 
31. Mai 2026 abzugeben.
Meldepflichtig sind alle Winzer, die:
 - mehr als 1 Ar Rebfläche bewirtschaften.
 -  Flächen zur ausschließlichen Erzeugung von 

Edelreisern, Eigenverbrauchsflächen bzw. Flä-
chen zu Versuchszwecken bewirtschaften.

Allen Weinbautreibenden, von denen bereits Reb-
flächendaten in der EU-Weinbaukartei geführt wer-
den, wird im April ein Auszug mit den derzeitigen 
Daten der EU-Weinbaukartei zugestellt. Zu melden 
sind alle Rodungen und , die seit dem 
1. Juni 2025 vorgenommen wurden, sowie alle 
Korrekturen, Bewirtschafterwechsel und Ände-
rungen. Es muss grundsätzlich ein Antrag auf Ge-
nehmigung einer Pflanzung gestellt werden und die 
Genehmigung muss vor der Pflanzung vorliegen 
(Ausnahme: vereinfachtes Verfahren).
Das ausgefüllte Formular ist bis zum 31. Mai 2026 
bei der zuständigen Stadt-, Gemeinde- bzw. Ver-
bandsgemeindeverwaltung oder direkt bei der Land-
wirtschaftskammer Rheinland-Pfalz abzugeben. Wir 
empfehlen die Online-Abgabe im Weininformations-
portal (https://wip.lwk-rlp.de). Zahlreiche Betriebe 
nutzen bereits dieses unkomplizierte Angebot. Daher 
wird der Papierausdruck weiterhin nur noch einfach
versendet.
Die EU-Weinbaukartei dient außerdem als Grundla-
ge für die Gesamthektarertragsregelung. Wegen der 
Rechtsfolgen bitten wir Sie, auf richtiges und vollstän-
diges Ausfüllen der Meldungen sowie deren fristge-
rechte Abgabe zu achten.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website 
der Landwirtschaftskammer unter www.lwk-rlp.de/
wbk.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige 
Dienststelle der Landwirtschaftskammer Rheinland-
Pfalz.
Landwirtschaftskammer
Rheinland-Pfalz
55543 Bad Kreuznach

Essenheim 

Ortsbürgermeister: Winfried Schnurbus
Hauptstraße 2
55270 Essenheim
Telefon: 06136 88225
Fax: 06136 88804
gemeinde@essenheim.de
www.essenheim.de

Jugenheim 

Ortsbürgermeister: Tim Süssenberger
Schulstraße 3
55270 Jugenheim
Telefon: 06130 1488
Fax: 06130 7853
rathaus@jugenheim-rheinhessen.de
www.jugenheim-rheinhessen.de

Klein-Winternheim 

Ortsbürgermeister: Oliver Saling
Hauptstraße 6
55270 Klein-Winternheim
Telefon: 06136 9942-0
Fax: 06136 9942-24
rathaus@klein-winternheim.de
www.klein-winternheim.de

Einladung
Hiermit lade ich zu einer öffentlichen/nichtöffentlichen 
Sitzung ein.
Gremium: Ausschuss für Kommunikation, 
  Vereine, Ehrenamt und Sport 
  Klein-Winternheim
  Ortsgemeinde Klein-Winternheim
Sitzungstermin: Montag, 20.04.2026, 19:00 Uhr
Ort:  Hauptstraße 6, 
  55270 Klein-Winternheim
Raum:  Ratssaal Klein-Winternheim

Die Tagesordnung ist auf https://
nieder-olm.gremien.info, alternativ 
im Rathaus der Verbandsgemein-
de zu den allgemeinen Öffnungs-
zeiten, spätestens vier Tage vor 
dem Sitzungstermin, einsehbar. 

Vorläufige Tagesordnung:
Öffentlich:
1. Haybachhalle Klein-Winternheim
 hier: Belegungsplan
2. Kleinspielfeld am Sportplatz
 hier:  Information zum aktuellen Stand öffentliche 

Zugänglichkeit

Ortsgemeinde Jugenheim
Geplantes Gewerbegebiet Wiesenweg III der Ortsgemeinde Jugenheim

Vorarbeiten auf Grundstücken gemäß § 209 BauGB

Im Zuge der Vorarbeiten für die Erstellung des Artenschutzgutachtens für das geplante Gewerbe-
gebiet ist es erforderlich, die betroffenen Grundstücke zu betreten, um notwendige Untersuchungen 
vornehmen zu können. Die Beeinträchtigungen werden so weit wie möglich minimiert und die Flä-
chen nach der Untersuchung wiederhergestellt. Wir bitten Sie daher, den Zugang zu den betroffenen 
Grundstücken zu ermöglichen. Der Untersuchungsbereich ist aus der beigefügten Karte ersichtlich. 
Die Arbeiten werden durch das Büro viriditas durchgeführt und finden voraussichtlich im Laufe des 
April 2026 statt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die viriditas, Tel. 06721 3603313 oder per 
E-Mail an: mail@viriditas.info.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.

Jugenheim, den 10.04.2026

Tim Süssenberger
Ortsbürgermeister
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3. Vorstellung der Ergebnisse zur Jugendumfrage
4. Verschiedenes
Vukašin Fischer
Beigeordneter

Einladung
Hiermit lade ich zu einer öffentlichen/nichtöffentlichen 
Sitzung ein.
Gremium: Ausschuss für Umwelt und 
  Klimaschutz, Landwirtschaft,
  Gewerbe und Mobilität 
  Klein-Winternheim
  Ortsgemeinde Klein-Winternheim
Sitzungstermin: Montag, 20.04.2026, 20:00 Uhr
Ort:  Hauptstraße 6, 
  55270 Klein-Winternheim
Raum:  Ratssaal Klein-Winternheim

Die Tagesordnung ist auf https://
nieder-olm.gremien.info, alternativ 
im Rathaus der Verbandsgemein-
de zu den allgemeinen Öffnungs-
zeiten, spätestens vier Tage vor 
dem Sitzungstermin, einsehbar. 

Vorläufige Tagesordnung:
Öffentlich:
1.  Verkehrssituation aufgrund der Baumaßnahme 

Pariser Straße / L401
 hier:  Umleitung, Geschwindigkeitsmessungen 

etc.
2. Allgemeine Parksituation in der Gemeinde
3.  Information zur Sanierung Eisenbahnbrücke Pari-

ser Straße
4. Information zum Stand Einrichtung Carsharing
5. Information zum Glasfaserausbau
6. Verschiedenes
Kariem El-Hileissi
Beigeordneter

Nieder-Olm 

Stadtbürgermeister: Dirk Hasenfuß
Pariser Straße 110
55268 Nieder-Olm
Telefon: 06136 69-24001 u. 69-24002
Fax: 06136 69-162-4999
stadt@nieder-olm.de
www.nieder-olm.de

Einladung
Hiermit lade ich zu einer öffentlichen/nichtöffentlichen 
Sitzung ein.
Gremium: Ausschuss für Bauen, Verkehr,
  Stadtmarketing und Gewerbe
  der Stadt Nieder-Olm
Sitzungstermin: Montag, 20.04.2026, 18:30 Uhr
Ort:  Pariser Straße 110, 
  55268 Nieder-Olm
Raum:  Sitzungszimmer Laurenzi

Die Tagesordnung ist auf https://
nieder-olm.gremien.info, alternativ 
im Rathaus der Verbandsgemein-
de zu den allgemeinen Öffnungs-
zeiten, spätestens vier Tage vor 
dem Sitzungstermin, einsehbar. 

Vorläufige Tagesordnung:
Öffentlich:
1. Straßenunterhaltung
 hier:  Einleitung des Vergabeverfahrens für Unter-

haltungsmaßnahmen / Rahmenvereinba-
rung (Jahres-LV)

2.  Umgestaltung Geh- und Radweg Pariser Straße 
einschließlich Bushaltestelle

 hier:  Information Mehraufwendungen in der Bau-
maßnahme

3. Vereinsheim am Engelborn, Nieder-Olm
 hier: Vorstellung Entwurf Neubau
4. Straßenunterhaltung
 hier:  Einleitung des Vergabeverfahrens (Rahmen-

vereinbarung) für die Sinkkastenreinigung
5.  Bauvoranfrage, Pariser Straße; Neubau von Ein-/

Zweifamilienhäusern

Bebauungsplan „Südlich der Oppenheimer Straße 1. Änderung und 
Erweiterung vom 15.05.2024“ der Stadt Nieder-Olm

hier: Bekanntmachung gemäß § 10 BauGB und § 88 LBauO

Gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I Sei-
te 3634) sowie des § 88 
LBauO für Rheinland-Pfalz 
vom 24. November 1998 
in den jeweils geltenden 
Fassungen wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Der Stadtrat der Stadt Nie-
der-Olm hat in seiner Sit-
zung am 19.02.2026 den 
Bebauungsplan „Südlich 
der Oppenheimer Straße 
1. Änderung und Erweite-
rung vom 15.05.2024“ ge-
mäß § 10 BauGB als Sat-
zung beschlossen.
Der Bebauungsplan wird 
hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan tritt mit 
dieser Bekanntmachung 
in Kraft. Er kann ab sofort 
von jedermann bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung 
Nieder-Olm, Rathaus, Pa-
riser Straße 110, 55268 
Nieder-Olm, während der 
Dienststunden oder auf der 
Homepage der Verbands-
gemeinde Nieder-Olm, 
www.vg-nieder-olm.de, 
eingesehen werden. Über 
den Inhalt wird auf Verlan-
gen Auskunft erteilt.
Der Bebauungsplan um-
fasst das Grundstück in der Gemarkung Nieder-Olm, 15, Parzellen 20/3 und 257/13 tlw. sowie Flur 
16, Parzellen 88/8 tlw. und 258/2 tlw.
Auf folgende Vorschriften des BauGB sowie der GemO für Rheinland-Pfalz wird hingewiesen:

§ 44 BauGB
Entschädigungspflichtige, Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche
(1) Zur Entschädigung ist der Begünstigte verpflichtet, wenn er mit der Festsetzung zu seinen Gunsten 
einverstanden ist. Ist ein Begünstigter nicht bestimmt oder liegt sein Einverständnis nicht vor, ist die 
Gemeinde zur Entschädigung verpflichtet. Erfüllt der Begünstigte seine Verpflichtung nicht, ist dem 
Eigentümer gegenüber auch die Gemeinde verpflichtet; der Begünstigte hat der Gemeinde Ersatz zu 
leisten.
(2) Dient die Festsetzung der Beseitigung oder Minderung von Auswirkungen, die von der Nutzung 
eines Grundstücks ausgehen, ist der Eigentümer zur Entschädigung verpflichtet, wenn er mit der Fest-
setzung einverstanden war. Ist der Eigentümer aufgrund anderer gesetzlicher Vorschriften verpflichtet, 
Auswirkungen, die von der Nutzung seines Grundstücks ausgehen, zu beseitigen oder zu mindern, ist 
er auch ohne Einverständnis zur Entschädigung verpflichtet, soweit er durch die Festsetzung Aufwen-
dungen erspart. Erfüllt der Eigentümer seine Verpflichtungen nicht, gilt Absatz 1 Satz 3 entsprechend. 
Die Gemeinde soll den Eigentümer anhören, bevor sie Festsetzungen trifft, die zu einer Entschädigung 
nach Satz 1 oder 2 führen können.
(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt. Entschädigungsleistungen in Geld sind ab Fälligkeit mit 2 vom Hundert über dem Basis-
zinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs jährlich zu verzinsen. Ist Entschädigung durch 
Übernahme des Grundstücks zu leisten, findet auf die Verzinsung § 99 Abs. 3 Anwendung.
(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahrs, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.
(5) In der Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB ist auf die Vorschriften des Absatzes 3 Satz 1 
und 2 sowie des Absatzes 4 hinzuweisen.

§ 215 BauGB
Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften
(1) Unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
beachtlich sind.

Fortsetzung auf der nächsten Seite im Rahmen
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6.  Bauvoranfrage: Ebersheimer Straße; Zweifami-
lienwohnhaus mit Keller

7.  Bauantrag, Am Engelborn; Errichtung eines 
Wohngebäudes – Haus 1

8.  Bauantrag, Am Engelborn; Errichtung eines 
Wohngebäudes – Haus 2

9.  Bauantrag, Am Engelborn; Errichtung eines 
Wohngebäudes – Haus 3

10.  Bauantrag, Am Engelborn; Errichtung eines 
Wohngebäudes – Haus 4

11.  Bauantrag, Am Engelborn; Errichtung eines 
Wohngebäudes – Haus 5

12.  Bauantrag, Am Engelborn; Errichtung eines 
Wohngebäudes – Haus 6

13.  Bauantrag, Am Engelborn; Errichtung eines 
Wohngebäudes – Haus 7

14.  Bauantrag, Am Engelborn; Errichtung eines 
Wohngebäudes – Haus 8

15.  Bauantrag, Am Engelborn; Errichtung eines 
Wohngebäudes – Haus 9

16. Verschiedenes
Nichtöffentlich:
17. Verschiedenes
Dirk Hasenfuß
Stadtbürgermeister

Einladung
Hiermit lade ich zu einer öffentlichen/nichtöffentlichen 
Sitzung ein.
Gremium: Haupt- und Finanzausschuss
  der Stadt Nieder-Olm
Sitzungstermin: Dienstag, 21.04.2026, 18:30 Uhr
Ort:  Pariser Straße 110, 
  55268 Nieder-Olm
Raum:  Ratssaal der Verbandsgemeinde 
  Nieder-Olm

Die Tagesordnung ist auf https://
nieder-olm.gremien.info, alternativ 
im Rathaus der Verbandsgemein-
de zu den allgemeinen Öffnungs-
zeiten, spätestens vier Tage vor 
dem Sitzungstermin, einsehbar. 

Vorläufige Tagesordnung
Öffentlicher Teil
1.  Richtlinie der Stadt Nieder-Olm für die Förderung 

der Vereine und Organisationen
2.  Abschluss eines Rahmenvertrages für die Glas-/ 

Fensterreinigung in kommunalen Liegenschaften
3. Beschaffung eines Geräteträgers
4.  Kündigung bestehender Wartungsverträge für 

Aufzugsanlagen
5. Verkauf einer Kehrmaschine
6. Straßenunterhaltung
 hier:  Einleitung des Vergabeverfahrens für Unter-

haltungsmaßnahmen / Rahmenvereinba-
rung (Jahres-LV)

7. Straßenunterhaltung
 hier:  Einleitung des Vergabeverfahrens (Rahmen-

vereinbarung) für die Sinkkastenreinigung
8.  Umgestaltung Geh- und Radweg Pariser Straße 

einschließlich Bushaltestelle
 hier:  Information Mehraufwendungen in der Bau-

maßnahme
9. Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil
10. Grundstücksangelegenheiten
 hier:  Verkauf einer Garagenparzelle inkl. Aufbau 

im Baugebiet „Weinberg Zwei“
11. Verschiedenes
Öffentlicher Teil
12.  Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöf-

fentlichen Teil der Sitzung
Dirk Hasenfuß
Stadtbürgermeister

Ober-Olm 

Ortsbürgermeister: Matthias Becker 
Kirchgasse 7
55270 Ober-Olm
Telefon: 06136 8040
Fax: 06136 89050
Rathaus@Ober-Olm.de
www.Ober-Olm.de

Einladung
Hiermit lade ich zu einer öffentlichen/nichtöffentlichen 
Sitzung ein.
Gremium: Bauausschuss Ober-Olm
  Ortsgemeinde Ober-Olm
Sitzungstermin: Mittwoch, 22.04.2026, 20:00 Uhr
Ort:  Kirchgasse 7, 55270 Ober-Olm
Raum:  Ratssaal Ober-Olm, 
  Dachgeschoss

Die Tagesordnung ist auf https://
nieder-olm.gremien.info, alternativ 
im Rathaus der Verbandsgemein-
de zu den allgemeinen Öffnungs-
zeiten, spätestens vier Tage vor 
dem Sitzungstermin, einsehbar. 

Vorläufige Tagesordnung:
Öffentlich:
1.  Wohnen in Ober-Olm UG – Neubau Draiser-Stra-

ße 5 – Bauantrag
2.  Bebauungsplan „Westlich vom Rosengarten“ der 

Ortsgemeinde Ober-Olm
 a) Vorstellung des Bebauungsplanentwurfes
 b)  Beschlussfassung zur Offenlage gem. § 3 und 

4 BauGB
3. Straßenunterhaltung
 hier:  Einleitung des Vergabeverfahrens für Unter-

haltungsmaßnahmen / Rahmenvereinba-
rung (Jahres-LV)

4. Straßenunterhaltung
 hier:  Einleitung des Vergabeverfahrens (Rahmen-

vereinbarung) für die Sinkkastenreinigung
5. Spielplatz Ulmenring – Upgrade
6. Verschiedenes
Nichtöffentlich:
7. Verschiedenes
Dr. Peter Dienst
Beigeordneter

Sörgenloch 

Ortsbürgermeister: Bernd Simon
Place de Ludes 10
55270 Sörgenloch
Telefon: 06136 2234
Fax: 06136 7623855
rathaus@gemeinde-soergenloch.de
www.soergenloch.de

Stadecken-Elsheim 

Ortsbürgermeister: Sönke Krützfeld 
Auf der Langweid 10
55271 Stadecken-Elsheim
Telefon: 06136 2248
Fax: 06136 6701
gemeinde@stadecken-elsheim.de
www.stadecken-elsheim.de

Zornheim 

Ortsbürgermeister: Ralf Jürgen Winter
Kirschgartenstraße 2
55270 Zornheim
Telefon: 06136 952940
gemeinde@zornheim.de
www.zornheim.de

Einladung
Hiermit lade ich zu einer öffentlichen/nichtöffentlichen 
Sitzung ein.
Gremium: Bauausschuss Zornheim der 
  Ortsgemeinde Zornheim
Sitzungstermin: Mittwoch, 22.04.2026, 19:00 Uhr
Ort:  Kirschgartenstr. 2, 
  55270 Zornheim
Raum:  Ratssaal Zornheim

Die Tagesordnung ist auf https://
nieder-olm.gremien.info, alternativ 
im Rathaus der Verbandsgemein-
de zu den allgemeinen Öffnungs-
zeiten, spätestens vier Tage vor 
dem Sitzungstermin, einsehbar. 

Frank Mattes
Beigeordneter

(2) Bei Inkraftsetzung des Flächennutzungsplans oder der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hinzuweisen.

§ 24 Abs. 6 GemO
(6) Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf 
Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
1.  die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 

jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwal-
tung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntmachung der 
Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften und die Rechtsfolgen hinzuweisen.

Nieder-Olm, 13.04.2026

Dirk Hasenfuß
Stadtbürgermeister

Ende amtlicher Teil

Das Nachrichtenblatt 
online lesen unter: 
www.oppenheimer-

druckhaus.de
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Verbandsgemeinde

Infos Ihrer Verbandsgemeinde

Sinkkastenreinigung 
in der Verbandsgemeinde  
Nieder-Olm
Um eine funktionsfähige Entwässerung 
der Straßen, Plätze und Gehwege zu 
gewährleisten, werden 2x im Jahr die 
Schlammeimer der Sinkkästen / Stra-
ßenabläufe gereinigt. Ab der 16. Ka-

in der ganzen Verbandsgemeinde die 
zweite Leerung der Sinkkästen statt. 
Die Arbeiten werden ca. 3 Wochen an-
dauern. In diesem Zeitraum weisen wir 
darauf hin, dass die Abläufe von par-
kenden Autos freizuhalten sind.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass die 
Arbeiten stellenweise den Verkehrs-

 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Boule-Spiel 
mit dem Arbeitskreis „Demenz-
freundliche Verbandsgemeinde“ 
Auf dem Garten-Gelände des Josef-

Boule-Platz. Der Arbeitskreis „Demenz 
freundliche Verbandsgemeinde“, das 
Josef-Helfrich-Haus und ein erfahre-
ner Boule-Spieler aus Jugenheim freu-
en sich darauf mit Ihnen gemeinsam 
die Spannung eines unterhaltsamen 
Spieles zu genießen. Boule wird mit 
Eisenkugeln gespielt. Dabei treten die 
vor Ort zusammengeführten Mann-
schaften gegeneinander an. Diese 
Teams versuchen die Kugeln so na-

einem Wurf anzulegen. Anfänger sind 
herzlich willkommen – Sie müssen die 
Regeln nicht kennen und Sie brauchen 
keine Vorkenntnisse in diesem Spiel. 
Spielen macht immer Spaß.

am Boule-Platz beim Josef-Helferich-
Haus in Jugenheim (Bahnhofstraße 

-
-

gestützpunkt Nieder-Olm, Tel. 06136 

7664670; E-Mail: Reiner.Wissel@
gfambh.com oder Margot Michele, 
Seniorenbüro der VG, Tel. 06136 691-
2183; E-Mail: margot.michele@vg- 

wir für Sie auch einen Fahrdienst orga-
nisieren.  M.M.

Portraitkonzert 
Konzert der Musikschule der  
VG Nieder-Olm 

Das Ensemble Colalaila mit der be-

Klarinettistin Irith Gabriely feiert sein 
40-jähriges Bestehen zusammen mit 

-
um ihres Pianisten Peter Przystaniak. 
In den zurückliegenden vier Jahrzehn-

-

konzertierte seit 2021 jedes Jahr im 
Konzerthaus Berlin. 
Neben seiner künstlerischen Arbeit 
als Komponist, Arrangeur und Pianist 
unterrichtet Peter Przystaniak als Kla-
vierpädagoge seit 23 Jahren an der 
Musikschule der Verbandsgemeinde 

Teil seiner vielen Vokalwerke in Kon-
zerten aufgeführt wurde, sind in 2026 
nun etwa die Hälfte seiner Instrumen-
tal-Kompositionen an der Reihe.

Im aktuellen Programm wird vor allem 
seine Kammermusik in verschiedenen 

und Duo-Stücke für Violoncello, Vio-

ebenso dabei wie mehrsätzige Werke 

-
licht), „Four Windows“ (Vertonungen 
von vier Marc Chagall-Glasfenster in 
St. Stephan/Mainz) und „The City ne-
ver sleeps“. Abgerundet wird das Gan-
ze durch seine Musik aus dem Bestsel-
lerheft „That´s Klezmer“ (2008 bei der 
Edition Peters erschienen) und den ein 
oder anderen Jazz-Titel.
Gemeinsam mit dem Cellisten Stefan 
Welsch, der Violonistin Barbara Wit-
zel sowie der Pianistin Anna Maria 

-
de ebenfalls an der Musikschule der 
Verbandsgemeinde Nieder-Olm tätig) 

 
19 Uhr im Rathaus Nieder-Olm auf 
eine musikalisch abwechslungsrei-
che Reise freuen. Karten per E-Mail:  
musikschule@vg-nieder-olm.de.
 Text: M.Mo./Plakat: VG Nieder-Olm

Sonstiges

FamilienZentrum 
Nieder-Olm e.V.
Vortrag: Wenn Schule und Alltag 

-
on Kinder stärken kann: Donnerstag, 
23.04., 19.30 Uhr, digital via Zoom. 
Kostenfrei, um Spenden wird gebeten.

-
nen Konzentration, Emotionen und 

-
sem Vortrag werden die Zusammen-
hänge verständlich aufgezeigt und das 
Trainingsprogramm zur nachträglichen 

10-12 Uhr. Die Teilnahme ist kosten-
frei, um Spende wird gebeten. Der 

Zwillings- und andere Mehrlingseltern 
mit ihren Kindern im Alter von 0-4 Jah-

auszutauschen. Geschwisterkinder 
sind natürlich ebenfalls herzlich will-
kommen!

Für alle Angebote gilt, sofern nichts an-
deres angegeben: Veranstaltungsort: 
Haus der Vereine, Maria-Montessori-
Str. 6, Nieder-Olm; Anmeldung/Info: 
www.familienzentrum-nieder-olm.de.
 D.No.

Jahreshauptversammlung 
DLRG-Ortsgruppe
Zu unserer Jahreshauptversammlung 
am 19. Mai um 19 Uhr im Schulungs-

-

wir hiermit herzlich ein. 
Folgende Tagesordnungspunkte sind 
vorgesehen: 1. Begrüßung; 2. Fest-
stellung der Beschlussfähigkeit; 3. Be- 

 
lastung des Vorstandes; 6. Neuwahl 
stv. Leitung Einsatz; 7. Verschiedenes 
und Fragen an den Vorstand.
Anträge zur Jahreshauptversammlung 
oder Ergänzungen zur Tagesordnung 
müssen mindestens eine Woche vor-
her beim ersten Vorsitzenden schrift-
lich eingereicht sein.  D.Sch.

Essenheim

Infos Ihrer Gemeinde

Kanalsanierung  
hat begonnen
Die Bauroboter arbeiten in unseren 
Abwasserkanälen. Stück für Stück 
werden die Rohre von innen saniert. 

-
einträchtigungen entstehen, es wird 

-
wenanteil der Kosten trägt der AVUS, 
etwa ein Fünftel fällt auf die Gemeinde 
zurück. Davon trägt die Ortsgemeinde 
selbst ein Viertel. Der Rest wird auf 
die Grundstückseigentümer umgelegt. 
Nach aktuellen Berechnungen werden 
das 10 Cent je qm Grundstück sein. 

Winfried Schnurbus, Ortsbürgermeister

Hohe Auszeichnung
Essenheim erfährt eine ganz gro-
ße Auszeichnung: Beim Wettbewerb 

Gottesdienste

Zeichenerklärung: EGZ = Ev. Gemeindezentrum; EuA = Eucharistische Anbetung; EUF =  
Eucharistiefeier; FamGD = Familiengottesdienst; GD = Gottesdienst; GDA = Gottesdienst mit 
Abendmahl; GDT = Gottesdienst mit Taufe; GH = Gemeindehaus; HA = Hochamt; Hl.M =  
Heilige Messe; KiGD = Kindergottesdienst; Ld = Laudes; MF = Messfeier; MLH = Martin- 
Luther-Haus; RK = Rosenkranz; RKG = Rosenkranzgebet; Sk = Schwesternkapelle; VAM =  
Vorabendmesse; Vk = Valentinuskapelle; Vp = Vesper; WGD = Wortgottesdienst; WGF = 
Wort-Gottes-Feier.

Informationen der Kirchengemeinden sind evtl. auch unter den einzelnen Orts-

Katholisch: Essenheim: Klein-Win-
ternheim: Do 18 Uhr Vp; 18.30 Uhr EUF. So 10 Uhr Feier der Erstkommunion, 
mitgestaltet von Jubilate. Mo 10 Uhr Dank-GD der Erstkommunionkinder. Mi 8 Uhr 
RKG und Ld. Nieder-Olm:

14.30 Uhr WGF, Camarahaus. Ober-Olm: Fr 8 Uhr RKG und Ld. Sa 18 Uhr EUF. 

Di 18 Uhr Vp; 18.30 Uhr EUF (Vk). Sörgenloch: Sa 10 Uhr WGF mit Kommu-
nionausteilung. Stadecken-Elsheim / Jugenheim: Di 18 Uhr EUF, St. Walburga 
in Elsh. Zornheim: So 10 Uhr Feier der Erstkommunion, mitgestaltet v. d. Musik-
freunden Zornheim und der Musikgruppe. Mo 10 Uhr Dank-GD der Erstkommu-
nionkinder. 
Evangelisch: Essenheim: Sa 11 Uhr Tauf-GD (Pfr. Meister). So 10 Uhr GD (Pfr. 

Jugenheim: So 10 Uhr GDT (Pfr. Meister). Nieder-Olm / Sörgen-
loch:

Ober-Olm / Klein-Winternheim:

Stadecken-Elsheim: So 10.30 Uhr 
Gd (Pfr. i.R. Krützfeld), Peterskirche, Stadecken. 
Gruppe A, 17 Uhr Gruppe B, beides im MLH. Zornheim:  

Di 19.30 Uhr Chorprobe. Mi 10-11.30 Uhr Krabbelkreis.

Sonstige: Ev. Gemeinde Am Kreuz, Udenheim: So 10 Uhr GD. Zeugen Je-
hovas: Gemeinde Mainz-Südwest in Hahnheim: Do 19 Uhr GD. Sa 17 Uhr GD. 

Aktuelles aus den Gemeinden
NICHTAMTLICHER TEIL  Kultur  Sport  Vereinsleben
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„Wohnbauten des Jahres“ hat das 
Gesamtkonzept des „Park der Begeg-
nung“ (Neue Mitte) hervorragend ab-

-

hatten sich Projekte beworben, wir 
haben uns gegen die Konkurrenz aus 
zahlreichen Städten und Kommunen 

-

es auch für ganz vorn reicht, erfahren 
wir am 22. Oktober 2026 bei der Preis-

ganz oben zu landen, aber auch so ist 
das schon ein riesiges Lob für unseren 
„Park der Begegnung“ als wegweisend 
für die Zukunft. Die Ehre gebührt ganz 
besonders unseren Architektenbüros 
Mammuth/pb 07 mit dem Essenheimer 
Jungen Tim Helbach. Danke! Schon 
jetzt dürfen wir das Siegel verwenden: 
Nominiert für die Endausscheidung 
„Wohnbauten des Jahres“. Zudem 
wird das Projekt im preisbegleitenden 
Buch „Ausgezeichneter Wohnungsbau 
2026“ umfänglich dargestellt. 
Jetzt warten wir auf den Baubeginn 
des Investors.
Winfried Schnurbus, Ortsbürgermeister

Sonstiges

Sinkkastenreinigung 
in der Verbandsgemeinde  
Nieder-Olm 
Siehe unter Verbandsgemeinde.

Functionel-Training
Spvgg Essenheim 
Ab Donnerstag, 16. April gibt es ein 
Kursangebot Functionel-Training auf 
dem Sportplatz im Klotzklauer. Von 
19-20 Uhr startet das Kraft-Ausdau-
er-Training mit einem qualifizierten 
Diplom-Sportlehrer. Kommt gerne zu 
einem Probetraining vorbei.

(WhatsApp). Re.La.

Dalles Café

-

viele Kuchen und Hausmacher Wurst-
brote. Wir freuen uns auf viele Besu-
cher.  B.Mo.

Ökum. Taizégebet  
in Essenheim
Herzliche Einladung zum nächsten 

eine kurze Auszeit aus dem Alltag mit 
Gebeten, mediativen Liedern und Tex-
ten am Freitag, 17. April um 18 Uhr in 
der ev. Mauritius-Kirche in Essenheim.
 G.Sch.

Kunstausstellung 
„Parallelitäten“
Für Freitag, 17. April um 19.30 Uhr lädt 
der Essenheimer Kunstverein zur Er-

-
zieller Kulturbotschafter der Mongolei, 
des Landes, in dem er aufgewachsen 
ist. Heute lebt und arbeitet er in Müns-
ter. Seine Kunst ist immer auch ein 

und seiner Lebenserfahrungen, die er 
in seinen Werken in unterschiedlicher 
Form verarbeitet. Seine Bilder spre-
chen von Sehnsucht und Weite. Men-

-
sige Landschaften. Den glatten Boden 

mag es sich anfühlen, weit weg von zu 
Hause entfernt neu anzufangen.
Enkhtuya Jambaldorj begleitet die 

typisch mongolischen Instrumenten 
und singt.
Die Ausstellung läuft bis 10. Mai. Sie 
ist samstags von 14-18 Uhr und sonn-

-
tritt ist frei.  E.Bn.

Gottesdienst  
am „Hirtensonntag“
Am 19. April um 10 Uhr laden wir al-
le Gemeindemitglieder herzlich zum 
Gottesdienst am sogenannten „Hirten-
sonntag“ ein. Dieser besondere Sonn-
tag steht ganz im Zeichen des Bildes 
vom guten Hirten, der für seine Herde 
sorgt und sie begleitet. Wir freuen uns 
sehr, dass Pfarrer Hofmann, Notfall-
seelsorger im Landkreis Mainz-Bin-
gen, diesen Gottesdienst mit uns feiern 
wird.  A.-K.He.

Mitgliederversammlung 
Tennisverein Essenheim
Der Tennisverein Essenheim lädt al-
le Mitglieder herzlich zur diesjährigen 
Mitgliederversammlung ein. Die Ver-

-
ril um 19.30 Uhr im Vereinsheim statt.
Auf der Tagesordnung stehen u.a. der 
Jahresbericht, die Wahl einiger Vor-
standsmitglieder sowie weitere wichti-
ge Themen rund um das Vereinsleben.
Der Vorstand freut sich über eine zahl-
reiche Teilnahme der Mitglieder.  Te.H.

Generalversammlung
Musikverein „Lyra“ Essenheim 
1981 e.V.
Zu unserer Generalversammlung am 

den Räumlichkeiten der Alten Schule 
Essenheim, laden wir Sie herzlich ein.
Tagesordnung: 1. Begrüßung durch 
den 1. Vorsitzenden; 2. Jahresbericht 
des Schriftführers; 3. Jahresbericht 
der Kassiererin; 4. Bericht der Kassen-

 
6. Verschiedenes.
Zusätzliche Anträge an den Vorstand 
bitten wir bis spätestens 17.04. bei 
dem 1. Vorsitzenden Sascha Wagner, 

eingehen zu lassen.  Fl.Ba.

Mitgliederversammlung 
Spvgg Essenheim 1886 e.V.
Die diesjährige Mitgliederversammlung 

Uhr im unteren Foyer der Domherrn-
halle am Sportgelände, Im Klotzklauer, 
Essenheim, statt. Hierzu laden wir alle 
Mitglieder sehr herzlich ein. 
Tagesordnung: 1. Begrüßung; 2. Be-
schluss über die Tagesordnung;  
3. Totengedenken; 4. Bericht des Vor-

6. Bericht der Abteilungsleiter; 7. Kas-
senbericht und Bericht der Kassen-
prüfer; 8. Entlastung des Vorstandes;  
9. Neuwahlen; 10. Anpassung der 
Mitgliedsbeiträge; 11. Informationen;  
12. Beschlussfassung über vorliegen-
de Anträge.
Über Anträge, die nicht in der Tages-
ordnung verzeichnet sind, kann in 
der Mitgliederversammlung nur abge-
stimmt werden, wenn diese Anträge 
mindestens acht Tage vor der Ver-
sammlung schriftlich beim 1. Vorsit-
zenden, Jürgen Kolb, Burgunderstra-

per E-Mail an: Juergen.kolb@spvgg- 
essenheim.de, eingegangen sind. 
 Car.H.

Spvgg Essenheim 1886 e.V.
Abteilung Fußball 
Heimsieg mit 7 Toren!
Spvgg Essenh. I - Mainz 1817 II  7:2 
Unsere Jungs taten sich in der ersten 
Hälfte schwer. Zur Halbzeit stand es 
1:1. Nach der Pause lief es deutlich 
besser. 6 weitere Tore waren der Lohn 
für den guten Einsatz. Zwar war der 

Dämpfer. Aber insgesamt stand das 
Team sehr ordentlich und konnte den 
tiefstehenden Gegner gut mit schnel-

Vorschau: Nächste Woche geht es 
zum Spitzenteam nach Drais. Wir freu-
en uns auf ein anspruchsvollen Geg-
ner, dem wir beweisen wollen, dass mit 
uns zu rechnen ist. Wir freuen uns auf 
zahlreiche Unterstützung. Da unsere 
Zweite auch dort spielt, lohnt sich die 
Auswärtsfahrt. Kommenden Dienstag 
gibt es unsere Zweite zum Flutlicht-
spiel. Kommt auch hier vorbei. 
So., 19.04.: 12.30 Uhr, Spvgg Essen-

Drais I - Spvgg Essenheim I - TV Mainz 
1817 II. Di., 21.04.: 19.30 Uhr, Spvgg 
Essenheim II - TSG Hechtsheim II. 
 RP

Spvgg Essenheim 1886 e.V.
Abteilung Fußball Jugend
Vorschau:
TSVgg Stadecken-Elsheim - Spvgg 
G. Sa., 18.04.: 11 Uhr, VfL Fontana 
Finthen - JSG B; 12 Uhr, Spvgg D - 

Uhr, JSG C - TSG Bretzenheim II. So., 
19.04. 10.30 Uhr, Spvgg Ingelheim II - 
U21 JSG. Di., 21.04.: 18 Uhr, TSVgg 
Stadecken-Elsheim - Spvgg E.  An.G.

Jugenheim

Infos Ihrer Gemeinde

Einschränkungen auf 
Wirtschaftswegen
in der Gemeinde Jugenheim 
Im Rahmen des Ausbaus der Glasfa-
serinfrastruktur kommt es ab Anfang 
Mai zu Einschränkungen auf Wirt-
schaftswegen zwischen Partenheim 

-
hessen. Die Arbeiten werden durch 
die EBC Group GmbH im Auftrag der 
Deutschen Glasfaser durchgeführt. 
Aufgrund der Bauarbeiten werden 
einzelne Streckenabschnitte der be-
troffenen Wirtschaftswege zeitweise 
vollständig gesperrt. Diese Maßnah-

-
bindungen zwischen den Gemeinden 
zukunftssicher auszubauen und eine 
leistungsfähige digitale Infrastruktur zu 

Wir wissen, wie wichtig die Arbeit der 
landwirtschaftlichen Betriebe für die 
Region und für uns alle ist. Deshalb 
setzen wir alles daran, die Einschrän-

-
ten und die Arbeiten so durchzuführen, 
dass die Betriebe in ihrem wichtigen 

-

sehr geschätzt und ist ein wichtiger 
Teil unserer Gemeinschaft.

-
ständnis für die notwendigen Maß-
nahmen und danken insbesondere 

den landwirtschaftlichen Betrieben und 
dem Ortsbürgermeister für ihre Unter-
stützung.  A.Ar.
VG Nieder-Olm
Bauen, Umwelt und Verkehr

Rücksicht in der Brut- und 
Setzzeit sowie verantwor-
tungsvoller Umgang mit 
Hundekot
Aufruf der Ortsgemeinde Jugenheim
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
mit dem Beginn des Frühjahrs hat auch 
in unserer Gemarkung die sensible 
Brut- und Setzzeit begonnen. In die-
sen Wochen und Monaten sind viele 
heimische Wildtiere besonders schutz-
bedürftig. Bodenbrüter wie Kiebitz und 

Rohrweihe legen jetzt ihre Nester an 
und ziehen ihren Nachwuchs auf – 

und an Wegesrändern.

Verbandsgemeinde Nieder-Olm
17.04., 19.30 Uhr
Seniorenbüro / Kommune Inklusiv
Chawwerusch-Theater
mit dem Stück „Bewegt Altern“
Haus der Vereine, Sörgenloch 
Place de Ludes 8

Jugenheim
19.04., 17.30 Uhr
TC 1988 Jugenheim
Jahreshauptversammlung
Pizzeria Isola Verde

Klein-Winternheim
17.04., 19.30 Uhr
Kulturinitiative Klein-Winternheim
Die Martin-Luther-King-Story
Einlass 19 Uhr

22.04., 19 Uhr
LSG -Die Chaote- e.V.
Jahreshauptversammlung
Vereinsheim

Nieder-Olm
18.04. + 19.04., jeweils 14-18 Uhr
Kunstverein Glockwerks 
Lichte Kunstprojekte e.V.
Ausstellung „KunstGenuss 26“

19.04., 17 Uhr
Chor Cantiamo
Aufführung
Camara-Haus – Eintritt frei

Ober-Olm 
18.04., 19.30 Uhr

Orchesterkonzert
Ulmenhalle – Eintritt frei

Stadecken-Elsheim
17.04., 20 Uhr
KiSTE (Kultur in Stadecken-Elsheim)
Konzert mit der Live-Combo des 
Bandprojekts VIBES
Burgscheune Stadecken

Veranstaltungen der Kultur- und  

www.kultur-und-weinbotschafter- 
rheinhessen.de

Veranstaltungen
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uns glücklich schätzen, noch über eine 
artenreiche und intakte Natur zu ver-
fügen. Damit das so bleibt, sind wir alle 
gefragt.
Wir bitten Sie daher eindringlich: 
-  Führen Sie Ihre Hunde in der Brut- 

und Setzzeit unbedingt an der Leine. 
-  Verlassen Sie die Wege nicht, um 

-
räumen zu vermeiden. 

Freilaufende Hunde – selbst wenn sie 

Jungtiere in Panik versetzen. Oft reicht 
-

mit Elterntiere ihre Brut dauerhaft auf-
geben.

-
gang mit Hundekot:
Die Ortsgemeinde stellt an vielen Stel-
len Hundekotbeutel und entsprechen-
de Abfallbehälter zur Verfügung. Bitte 
nutzen Sie diese konsequent.
Leider stellen wir vermehrt fest, dass 
gefüllte Hundekotbeutel in der Natur 
zurückgelassen werden. Das ist be-
sonders problematisch:

und verrotten nicht. 
-   Sie belasten unsere Landschaft und 

gefährden Tiere. 
-  Und nicht zuletzt widerspricht es je-

dem Verständnis von sauberem und 
verantwortungsvollem Verhalten.

Es ist schwer nachvollziehbar, warum 
Hundekot zunächst ordnungsgemäß 
aufgenommen wird, um anschließend 
mitsamt Plastikbeutel in der Natur zu 
landen.
Daher unsere dringende Bitte:
Entsorgen Sie die Beutel ausschließ-
lich in den vorgesehenen Mülleimern.

-
gen, unsere einzigartige Landschaft 
zu bewahren – für Mensch, Tier und 
kommende Generationen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und 
Ihre Unterstützung.
Tim Süssenberger, Ortsbürgermeister

Fortsetzung der Titelseite
Generationenprojekt in 
Jugenheim: 
Erfolgreiche Baumpflanzaktion 
mit unseren Kitas
... kommenden Wochen das wichtige 

-

die Jägerschaft sichergestellt wird. Die 
Kosten der Aktion wurden gemein-
schaftlich von der Ortsgemeinde und 
den Jägern getragen – ein gelunge-
nes Beispiel für Zusammenarbeit zum 
Wohle unserer Umwelt.
Unser Fazit: eine rundum gelunge-
ne Aktion, die allen Beteiligten große 
Freude bereitet hat und die wir im 
nächsten Jahr ganz sicher fortsetzen 
werden.

Helfer/-innen, insbesondere an die Kin-
der, unsere Senior/-innen, die Kitas mit 
Teams sowie die engagierten Jäger! 
Tim Süssenberger, Ortsbürgermeister

Sonstiges

Sinkkastenreinigung 
in der Verbandsgemeinde  
Nieder-Olm 
und 
Boule-Spiel 
mit dem Arbeitskreis „Demenz-
freundliche Verbandsgemeinde“ 
Siehe unter Verbandsgemeinde.

Chor-Vibes & Malle Beats
Das Chor-Event der Extraklasse!

Party pur mit Malle-Hits und viel Spaß, 
mit Cocktails und natürlich kommt der 
Gaumen auch nicht zu kurz! So will der 
GV Einigkeit Jugenheim e.V. mit euch 

-
riges Dirigenten-Jubiläum feiern. Die 
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, 
damit wir zusammen einen fulminan-
ten Malle-Abend erleben. Der Männer-
projekt-Chor, die Band und JuRytMix 
performen zunächst live, anschließend 
sorgt DJane Ilka weiter für Party-Stim-
mung – das dürft ihr nicht verpassen!

Dorfrallye in Jugenheim: 
Gemeinsam unterwegs mit Spiel 
und Spaß
Am Sonntag, 19. April lädt der TuS 
1899 Jugenheim zur Dorfrallye ein. 
Von 14.30-17.30 Uhr heißt es: raus an 
die frische Luft und gemeinsam einen 
abwechslungsreichen Nachmittag er-
leben. Start und Ziel ist die Sport- und 
Gemeindehalle. Von dort aus geht es 
durch den Ort, wo die verschiedenen 
Abteilungen liebevoll gestaltete Statio-
nen vorbereitet haben. Kleine Aufga-
ben, spielerische Herausforderungen 
und jede Menge Spaß warten auf die 
Teilnehmer. Auch für eine Stärkung 
zwischendurch ist gesorgt: Verpfle-
gungsstationen an der Halle sowie am 
Sportplatz laden zu einer kurzen Pau-
se ein.
Der TuS 1899 Jugenheim freut sich auf 
viele große und kleine Besucher und 
einen rundum gelungenen Nachmittag.
 St.Sz.

FSG verspielt Vorsprung
Trotz einer 2:0-Führung musste sich 
die Mannschaft von Coach Manuel 
Helmlinger im Heimspiel auf dem Ju-
genheimer Rasenplatz am Ende mit 
einer 2:3-Niederlage gegen die Gäste 
der SG Schornsheim-Undenheim ab-

und war zunächst die klar spielbe-
stimmende Mannschaft. Kapitän Phi-
lip Krichten konnte nach einem herr-
lichen Steckpass von Taylor Knewitz 
die FSG-Führung erzielen. Das 2:0 

Vorarbeit von Yannick Goland erneut 
Krichten mit einem platzierten Dis-
tanzschuss. Als wenig später der agi-
le Taylor Knewitz verletzungsbedingt 
das Feld verlassen musste, kam ein 
Bruch ins Spiel unserer Mannschaft. 
Die Gäste konnten noch kurz vor der 

-
len. Beide Teams hatten im weiteren 
Verlauf ihre Chancen, doch die Gäste 
markierten eine Viertelstunde vor dem 

-
minute musste FSG-Torwart Chris-
toph Pabst aufgrund eines Handspiels 
weit außerhalb des Strafraums vom 
Schiedsrichter des Feldes verwiesen 
werden. 
Vorschau: Am kommenden Sonntag 

bei UDP Mainz.  Ax.W.

Klein-Winternheim

Infos Ihrer Gemeinde

Der Abwasserzweckverband 
„Untere Selz“ informiert:
Der Abwasserzweckverband „Unte-
re Selz“ stellt seit dem 02.02. den  

-
nals durch die Ortslage von Klein-Win-
ternheim her. In diesem Bauabschnitt 
werden auch notwendige Mischwas-
serkanalauswechslungen durchge-

 
Regenwasserkanal und ca. 200 m 
Mischwasserkanal. Die Maßnahme in 
der Pariser Straße wurde an der Eisen-
bahnbrücke begonnen und endet am 
Nettomarkt. Hierzu ist es notwendig, 
den ersten Abschnitt von der Eisen-

-
eisenstraße unter Vollsperrung durch-
zuführen. Aufgrund unvorhersehbarer 
Umstände sowie Zusatzarbeiten für die 
Ortsgemeinde und anderer Versorger 
muss diese leider voraussichtlich 
bis zum 04.05. verlängert werden. 
Danach wird die Baustelle unter halb-
seitiger Sperrung mit Lichtsignalanlage 
weitergeführt.
Der Abwasserzweckverband „Untere 
Selz“ bittet weiterhin um Verständnis 
für etwaige Unannehmlichkeiten. M.Ki.

Sonstiges

Sinkkastenreinigung 
in der Verbandsgemeinde  
Nieder-Olm 
Siehe unter Verbandsgemeinde.

Ökum. Taizégebet  
in Essenheim
Siehe unter Essenheim.

Mitgliederversammlung 
Geschichtsverein
Der Geschichtsverein Klein-Wintern-
heim lädt zur Mitgliederversammlung 
am Montag, 27. April um 19.30 Uhr im 
Feierraum der Haybachhalle ein. 
Tagesordnung: 1. Begrüßung; 2. Jah-

-
standes; 6. Ersatzwahl für den Vor-
stand; 7. Termine 2026; 8. Verschie-
denes.

Anträge zur Tagesordnung sind bis 
zum 20. April beim 1. Vorsitzenden, 

schriftlich einzureichen. Im Anschluss 
an die Mitgliederversammlung wird es 
wie gewohnt einen kurzen Vortrag ge-
ben. Nichtmitglieder sind ebenfalls bei 
der Versammlung willkommen.  M.Pie.

 - ANZEIGE -
Kabarett –  
geändertes Programm 
beim Förderverein SV 1965  
Klein-Winternheim

Es kommt zu einer kurzfristigen Ände-
rung beim Kabarett in Klein-Wintern-
heim. Das Gastspiel des Düsseldorfer 

Gründen absagen. Stattdessen freuen 
wir uns, Ihnen die Bonner Springmaus 
zu präsentieren, die den freien Termin 
so kurzfristig übernehmen konnte. Das 
Improvisationstheater Springmaus 
spielt sein aktuelles Programm „Alles 
bleibt anders. Auf nichts ist verlass – 
außer auf euch“.
Wir leben in bewegten Zeiten! Und die 
Zukunft ist auch nicht mehr das, was 
sie mal war. Was bleibt einem da an-
deres übrig, als sich auf seine ureigene 
Spontanität zu verlassen. Mit schlag-
fertigen Improvisationen und Comedy 

-
visationsvirtuosen auf jeden Irrwitz 
eine Replik. Nichts ist geprobt und es 

Überraschung, desto lustiger die Ant-
wort der Springmaus.
Alle die im Besitz einer Karte für 

Springmaus besuchen. Der Ticket-
preis liegt bei 26 Euro; Termin, Ort und 
Uhrzeit bleiben gleich. Es gibt noch 
genügend Karten. Bei Interesse kon-
taktieren Sie Gottfried Erndl, E-Mail: 
gottfriederndl@t-online.de oder Tel. 

Wir sind bestens vorbereitet und freu-
en uns auf Ihren Besuch.
 Text/Plakat: Go.Er.

JETZT
an die Markise 

für den Sommer
denken!
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SV 1965 Klein-Winternheim
Aktive
Die erste Mannschaft des SV 1965 hat 
ein 2:1 gegen die TSG Hechtsheim er-
rungen. Es war ein sehr zerfahrenes 
Spiel mit vielen Unterbrechungen, 
doch wir haben viel investiert. Das 1:0 
in der ersten Halbzeit wurde nach einer 
Konteraktion von Enrico Gottwald vor-
bereitet, die Philipp Zwirner sicher ver-
wandelte. Das 2:1 ging auf Zwirners 
Vorarbeit, welches Ivan Miocevic voll-
endete. Trotz einiger Schwierigkeiten 
standen wir defensiv solide und zeig-
ten gute Kombinationen, sodass wir 
den Sieg verdient nach Hause brach-
ten.
Die zweite Mannschaft des SV 1965 
kam in einem sehr fairen Derby gegen 
Stadecken-Elsheim zu einem Punktge-
winn. Auch wenn das Ausgleichstor für 
Stadecken-Elsheim in der Nachspiel-
zeit gefallen ist, war es letztendlich ein 
gerechtes Unentschieden. Die Tore für 
den SVK erzielten J. Engel und J. Dja-
natliev.
Vorschau: So., 19.04.: 15 Uhr, SV 
Bretzenheim 1912 - SV 1965 K-W II; 13 
Uhr, SV Ober-Olm II - SV 1965 K-W I.
 P.M. 

Nieder-Olm

Infos Ihrer Stadt

Hofflohmärkte Nieder-Olm
am Samstag, 18. April, 10-16 Uhr
Dank des Engagements von Eltern 

Sonntag (18.04.) zum dritten Mal Hof-

teilt über ganz Nieder-Olm statt. Wir 
freuen uns über diese Bereicherung 
und laden herzlich ein, von 10-16 Uhr 
in unserer Stadt zu stöbern.
Die Karte aller teilnehmenden Höfe mit 
ihrem Angebot kann unter tinyurl.com/

Ein ausführliches PDF mit Liste aller 
Teilnehmer und Karte kann per E-Mail: 

gefordert werden.
Dirk Hasenfuß, Stadtbürgermeister

Sonstiges

Sinkkastenreinigung 
in der Verbandsgemeinde 
Nieder-Olm 
Siehe unter Verbandsgemeinde.

Mit Maria 2.0 auf dem 
Weg …
Es geht mir durch Kopf, Herz und Bein: 
Wir wollen gemeinsam wandern, raus 

über Gott und die Welt, über uns, über 

ne rheinhessische Landschaft genie-
ßen. Unsere erste Tour führt uns zum 
geographischen Mittelpunkt Rheinhes-

Unterwegs wollen wir gemeinsam pick-

jede/-r einen kleinen Snack und eigene 

fentlichen Verkehrsmitteln wieder nach 
Nieder-Olm zurückfahren. Bitte denkt 
an festes Schuhwerk, wettergerechte 

Bei schlechtem Wetter kann die 

te Infos auf der Homepage beachten). 

Parkplatz „Am Woog“ in Nieder-Olm. 
Weitere Wandertermine sind am 
30. Mai und 27. Juni.  An.Ke.

Make your own kind of 
music
Frühlingskonzert mit Cantiamo

Unter diesem programmatischen Titel 
veranstaltet der Nieder-Olmer Chor 
Cantiamo am 19. April um 17 Uhr sein 
Frühlingskonzert im Nieder-Olmer Ca-

nale Popsongs für vierstimmigen Chor. 
Der Eintritt ist frei – Cantiamo freut sich 
über eine Spende. 
Der gemischte Chor Cantiamo probt 
jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr im Film- 
und Feierraum der Burgschule in Nie-

herzlich willkommen (www.cantiamo-
chorinfo.de). Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich. 

vhs Nieder-Olm
Außenstelle der kvhs Mz-Bin

Hoopdance Schwerpunkt-Kurs 
Escalator: 25. April von 16-17.30 Uhr. 
Als Basictrick aus dem Hoopdance 
bietet dieser Trick sowohl absoluten 

Hüft-Hoopern Abwechslung und Alter-
nativen. Statt um den Körper zu krei-
sen, dreht der Reifen diagonal am Kör-
per hoch und runter. Schritt für Schritt 
lernen wir die einzelnen Bewegungen, 
nehmen uns Zeit zum Ausprobieren 
und Üben, Körperspannung, Haltung, 

Entspannung und Dehnung. Reifen 
werden für die Kursdauer vor Ort zur 
Verfügung gestellt: Durchmesser ca. 
70-170 cm in verschiedenen Designs 

dance-Reifen dürfen natürlich auch 
mitgebracht werden! Bitte tragen Sie 
bequeme nicht zu weite Kleidung und 
bringen Sie Turnschuhe oder dicke 
Socken sowie ausreichend zu Trinken 
mit, und optional das Handy für Trick-
videos.

grammheften oder auf unserer Home-
page. Infos und Anmeldung bei Tama-
ra Fehres, Tel. 06132 7877122 oder 
E-Mail: vhs.nieder-olm@kvhs-mainz-
bingen.de.  T.Fe.

TV NO Abt. Handball 
Ergebnisse:
Aktive
HSG Landau/Land - Herren1 24:32
TSG Ober-Hilbersh. - Herren2 47:29
HSG Zotz/St.Joh/Sprend - 
Herren3 27:19
Damen - HSG Eckbachtal  19:44
Vorschau:
Aktive
Sa., 18.04.: 16 Uhr, Herren3 - SG 
Lambsheim/Frankenthal; 17 Uhr, TSG 
MZ-Bretzenheim4 - Damen; 18 Uhr, 
Herren1 - MSG KL-Dansenberg; 20 
Uhr, Herren2 - HSG Rhein-Nahe Bin-
gen2.  Vo.Ro.

Mitgliederversammlung
FÖV KiTa Haus der kleinen 
Künstler 
Nach Paragraph 7 unserer Satzung 
laden wir Sie herzlich zur ordentlichen 
Mitgliederversammlung des Förderver-

kleinen Künstler“ e.V. am Dienstag, 
12. Mai um 19.30 Uhr in die Kinderta-

Die Tagesordnungspunkte sind: 1. Re-
chenschaftsbericht des Vorstands; 
2. Kassenbericht des Kassenwarts 
und der Kassenprüferin; 3. Erteilung 
der Entlastung des Vorstands; 4. Ver-
schiedenes.

nen bei den Vorsitzenden Nadine Jo-
hannsen und Janina Kuhl schriftlich ein-
gereicht werden, E-Mail: foerderverein
@hdkk.de.  N.Jo.

Basketballcamp über 
Ostern 
DJK Nieder-Olm

DJK Hoop Days – das sind zwei inten-
sive Tage under der Leitung von Ex-

Ostern gab es zwei wertvolle Tage für 
26 motivierten Kids, um die Basketball-
skills weiterzuentwickeln! Fortsetzung 

 Text/Foto: Mi.Mz.

Ostercamp – Camp-Bericht des TV Nieder-Olm

Das Ostercamp 2026 des TV Nieder-Olm war ein voller Erfolg und bot den Kindern eine gelungene Mischung aus 

zeit gesichert. Im Mittelpunkt stand der Handball: Von Koordinationsübungen bis hin zum Spiel konnten alle Kinder 

gut integriert und gefördert.
Ein abwechslungsreiches Tagesprogramm sorgte für viel Freude und Abwechslung. Neben dem Training blieb 

Das engagierte Trainerteam unterstützte die Kinder mit viel Motivation und sorgte für eine durchweg positive 

kanntmachungen der Verbandsgemeinde 
Nieder-Olm und der Ortsgemeinden Essen-
heim, Jugenheim, Klein-Winternheim, Ober-
Olm, Sörgenloch, Stadecken-Elsheim, Zorn-
heim und der Stadt Nieder-Olm.

 16.711
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Ober-Olm

Infos Ihrer Gemeinde

Fortsetzung der Titelseite
Mit Rücksicht auf unsere 
stacheligen Mitbewohner

-
nen wir viel bewirken: Bitte lassen Sie 

-
über laufen. Verzichten Sie besonders 

auf den Einsatz. So schützen Sie die 
Tiere in den Stunden, in denen sie ak-
tiv sind.
Vielleicht kann Ihr Garten noch mehr 

Laubhaufen hier, eine wilde Ecke dort, 
ein Durchgang im Zaun: Oft sind es 
kleine Dinge, die Großes bewirken.

-
sam können wir dafür sorgen, dass der 
Igel auch in Zukunft noch durch unsere 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und 
Ihr Mitgefühl.
Britta Werner 
Beigeordnete Umwelt & Verkehr

Sonstiges

Sinkkastenreinigung 
in der Verbandsgemeinde  
Nieder-Olm 
Siehe unter Verbandsgemeinde.

Ökum. Taizégebet  
in Essenheim
Siehe unter Essenheim.

Erstkommunion und  
Probewochenende 
Ein Wochenende voller Musik mit 
dem Quartett-Verein Ober-Olm
Die Jugend des Quartett-Vereins be-
gleitete die Kommunionkinder am 
Sonntag feierlich beim Ein- und Aus-
zug in die Kirche. Parallel bereitet sich 
das Blasorchester beim Probewochen-
ende auf das Gemeinschaftskonzert 
am 18. April mit dem Wonnegauer 
Blasorchester vor. Freuen Sie sich auf 
die Klanggewalt von 65 Musiker/-innen 
und lassen Sie sich entführen in ferne 
Galaxien, den urzeitlichen Dinosau-

Jahre 1809. Nicht verpassen: Sams-
tag, 19.30 Uhr in der Ulmenhalle in 
Ober-Olm – der Eintritt ist frei!  The.B.

Sörgenloch

Sinkkastenreinigung 
in der Verbandsgemeinde  
Nieder-Olm 
Siehe unter Verbandsgemeinde.

Frühstück der Landfrauen
Am Samstag, 18. April um 10 Uhr la-
den die Landfrauen die Mitglieder zu 

-

Tee, Brötchen, Brot und Butter, sowie 

von uns bereitgestellt vor. Der jeweilige 
Belag dazu oder auch andere Lecke-
reien werde von allen Besuchern zu 
einem abwechslungsreichen Angebot 
beigesteuert. Wir bitten um Anmeldung 
unter Tel. 0152 23613993 oder bei je-
dem Vorstandsmitglied, um passend 

planen zu können. Es entstehen keine 
weiteren Kosten. Im Sinne der Nach-
haltigkeit, bringen alle ihr eigenes Ge-
deck und Besteck mit, das vermeidet 

Vorlese-Nachmittag 
zum Welttag des Buches
Passend zum Welttag des Buches 
bietet der KidsClub am 23. April in der 
Bücherei Sörgenloch einen Vorlese-
nachmittag an. Es werden drei Ge-
schichten rund um das Thema Hexen 
und Zaubern angeboten: um 15 Uhr 
wird aus „Die kleine Hexe“ vorgelesen, 
um 15.30 Uhr gibt es Geschichten 
von „Für Hund und Katz ist auch noch 
Platz“ und um 16 Uhr erwarten euch 
Geschichten von „Zilly die Zauberin“. 
Im benachbarten Gewölbekeller sind 
verschiedene Bastelaktionen zu den 
einzelnen Geschichten vorbereitet. 
Abgerundet wird der Nachmittag mit 

Eine Anmeldung ist nicht nötig, das 
Angebot des KidsClub, einer Abteilung 
des TuS Sörgenloch, ist kostenfrei. Wir 
freuen uns auf viele strahlende Kinder-
augen.  S.Sz.

Frühjahrsputz 
beim TuS Sörgenloch
Am 25. April wollen wir ab 9.30 Uhr in 
und rund um die Horst-Schlager-Halle 
für Ordnung und Sauberkeit sorgen. 

-
de herzlich eingeladen. Neben den 
üblichen Arbeiten im Außenbereich 
haben wir in diesem Jahr einen gro-
ßen Haufen Sand bestellt, der in das 

hat, darf hierfür gerne eine Schubkarre 
und eine Schaufel mitbringen, ansons-

zur persönlichen Ausrüstung gegen 
die Dornen feste Arbeitshandschuhe 
hilfreich. Um den Mittagsimbiss besser 
planen zu können, bitten wir um kur-
ze Anmeldung per E-Mail: info@tus- 
soergenloch.de oder persönlich bei je-
dem Vorstandsmitglied.

-
de.  S.Sz.

Mitgliederversammlung 
Sörgenlocher Landfrauen
Der Vorstand des Landfrauenvereins 

-

lung am Dienstag, 28. April ein. Die 
Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im 
Mehrzweckraum am Rathaus. Schrift-

 
S. Vollmer einzureichen.
Folgende Tagesordnungspunkte sind 
geplant: 1. Begrüßung; 2. Bericht der 
Schriftführerin; 3. Bericht der Kassiere-
rin; 4. Bericht der Kassenprüferinnen; 
5. Entlastung der Kassiererin und des 
Vorstandes; 6. Wahl des Wahlleiters; 
7. Neuwahl des Vorstands; 8. Neuwahl 

10. Verschiedenes; 11. Ausblick/Ver-
anstaltungen 2026.
Wir freuen uns über zahlreiches Kom-
men, im Anschluss an die Veranstal-
tung wird es einen kleinen Imbiss ge-

Jugendfußball
JSG Zornheim/Sörgenloch
Vorschau:
Mi., 15.04.: 17 Uhr, JSG F1 - TSVgg 
Stadecken-Elsheim. Sa., 18.04.: 10 
Uhr, 1.FC Nackenheim - JSG G1; 10 
Uhr, JSG E2 - TSG Hechtsheim II; 
11.30 Uhr, JSG E1 - 1.FC Nacken-
heim; 11.30 Uhr, VFL Frei-Weinheim II 
- JSG D2; 12 Uhr, SpVgg Essenheim - 
JSG D1; 14.30 Uhr, JSG C1 - FVgg. 
Mombach; 16 Uhr, SF Dienheim/Rhein 
Selz - JSG B1. mw

Tischtennis TTSG 
Sörgenloch/Zornheim
Ergebnisse:
Dienheim II - TTSG Herren V  4:6
TTSG Herren V - Bretzenheim 6:4
Mainz 05 V - TTSG Herren III   6:4
TTSG Herren VIII - Nierstein III   7:3
TTSG Herren VI - Schott Mainz II  5:5
TTSG Herren II - Heidesheim I  5:5
TTSG Herren VII - Budenheim III  6:4
Nieder-Ingelh. - TTSG Herren III  4:6
TTSG Herren - Mainz 05 IV   6:4
TTSG Herren III - Stadecken-Elsh. 8:2
Vorschau:
Mi., 15.04.: 20 Uhr, DJK SV RW Fint-
hen IV - TTSG Herren IV. Do., 16.04.: 
18 Uhr, TTSG Jugend 13 - BSV KMW 
Mainz; 20 Uhr, TTSG Herren VIII -  
TGM Gonsenheim III; 20.30 Uhr, TGM 
Gonsenheim - TTSG Herren VI. Fr., 
17.04.: 18 Uhr, TTSG Jugend 19 -  
Spvgg. Essenheim; 20 Uhr, TTSG 
Herren III - Spvgg. Essenheim; 20 Uhr, 
TTSG Herren VII - TV Dienheim II; 20 
Uhr, TTV Nierstein II - TTSG Herren 
V. Sa., 18.04.: 16 Uhr, TTSG Herren 
III - TTC Bubenheim II. mw

Aus der  
Mitgliederversammlung 
Förderverein Freiwillige  
Feuerwehr Sörgenloch

 
27 Aktiven der Sörgenlocher Feuer-
wehr im Jahr 2025. Mit dieser Er-

Vereinsvorsitzende Werner Lüdgen 
die Mitgliederversammlung des För-
dervereins der Freiwilligen Feuerwehr 
Sörgenloch und belegte dies mit beein-
druckenden Zahlen. Auf insgesamt 35 
Termine brachte es die Einheit im ab-
gelaufenen Jahr. Dabei galt es, 17 Ein-

Hinzu gesellten sich eine ganze Reihe 

von der Sicherung des Martinsumzugs 
bis zum Aufstellen des Kerbebaums 
erstreckten. 
Bei der immer intensiveren Inan-
spruchnahme ist ein kontinuierlicher 
personeller Zuwachs von immenser 

Ferienbetreuung beim TVOO
Der TV Ober-Olm hat in den 
Osterferien an drei Tagen 
nach Ostern eine Betreuung 
für Grundschulkinder angebo-
ten. Insgesamt 17 Kinder nah-
men daran teil und erlebten 
gemeinsam mit dem Betreuer-
team ein abwechslungsreiches 
Programm. Neben kreativen 
Bastelaktionen standen auch 

Vereinshalle auf dem Plan. Ein 
weiterer Programmpunkt war 
der Besuch des neuen Skate-
parks in Ober-Olm. Ein beson-

in den Tierpark Rheinböllen, der 
bei allen Beteiligten für große  
Begeisterung sorgte.
Auch in den Sommerferien 
wird es wieder eine Betreuung geben. Diese steht unter dem Motto „Ge-
meinsam sind wir stark“. Das Helferteam freut sich schon jetzt auf die  
kommende gemeinsame Zeit. Anmeldungen sind über die Vereinshome-
page möglich: tvoo.de.  Text/Foto: Ja.Ba.

Goldhochzeit in Ober-Olm

Viele waren gekommen, um Claudia und Reinhold Vieten die besten Wün-
sche zur Goldenen Hochzeit zu überbringen. Dem Reigen der Gratulan-
ten schlossen sich auch Ortsbürgermeister Matthias Becker und VG-Bei-
geordnete Doris Leininger-Rill an. „Ein Leben ohne Vereine ist für uns 

-
hold Vieten arbeitete als Elektriker, Claudia Vieten war im Kindergarten 

-
mutter. Obwohl das Jubelpaar im Gemeindeleben stark eingebunden ist, 
blieb auch immer Zeit für die sieben Enkel.  Text/Foto: RG
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Bedeutung. Umso erfreulicher ist daher 
die Entwicklung der Jugendfeuerwehr. 
Jugendwehrführer Timo Berz und sein 
engagiertes Team betreuen derzeit 
10 Nachwuchskräfte. Eine gut funk-
tionierende Kooperation mit der Feuer-
wehr Zornheim verspricht zusätzlichen 

Gut, dass sich bei so vielen Aktivitäten 
auch im neuen Jahr ein schlagkräftiger 
Vorstand den Aufgaben stellt. Neben 
dem Vorsitzenden Werner Lüdgen 
und seinem Stellvertreter Joachim 
Hambach wurden Alexander Kratz 

führer) sowie die Beisitzer Lena Acker-
mann, Tanja Berz, Timo Berz, Michael 
Schmuck, Florian Sieben und Markus 
Wiedemann in das Führungsgremium 
gewählt. Nicht mehr dem Vorstand an-

Hering, Edwin Mann und Andreas Sie-
ben. 
Mit einer einstimmig beschlossenen 
Rundumerneuerung der Satzung kann 
der Verein zuversichtlich in die Zukunft 
blicken.  Th.We.

Stadecken-Elsheim

Sinkkastenreinigung 
in der Verbandsgemeinde 
Nieder-Olm 
Siehe unter Verbandsgemeinde.

 - ANZEIGE -
Eröffnung der 
Wandersaison 2026
Hiwweltour Stadecker Warte 
Starten Sie beschwingt in den Frühling 

die neue Wandersaison! Alle Wander-
freunde sind herzlich eingeladen, an 
der Stadecker Warte zu verweilen. Von 
11-16 Uhr bieten die Winzer von „Sta-
deckenLive“ eine Weinverkostung so-
wie einen Weinausschank an. Auch für 
das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. 
Also schnüren Sie Ihre Wanderschuhe 

unserer rheinhessischen Landschaft 
inspirieren! 
Für Besucher von außerhalb: Start/
Ende: Ortsteil Stadecken, Parkplatz an 
den Tennisplätzen. Weglänge: 9,7 km 
zzgl. 2 x 1,0 km Zu-/Abweg.
Wir, die Gemeinde Stadecken-Els-
heim, freuen uns auf Ihren Besuch.
Erika Doll, 
1. Beigeordnete Stadecken-Elsheim

Ausstellung 
„Stadecken-Elsheim – 
Das römische Erbe“
Der Geschichts- und Heimatverein 
Stadecken-Elsheim e.V. veranstaltet 
am 26. April anlässlich des Rhein-

2026 eine Ausstellung mit dem The-

sche Erbe“. Im Zentrum stehen dabei 
die Themen „Glaube und Religion – 
Tod und Begräbnis“. Erstmalig zeigen 
wir als Leihgabe der Generaldirektion 
Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Di-
rektion Landesarchäologie, Mainz, 

in der Elsheimer Gemarkung gefun-
den wurde. Die Ausstellung ist am 
26. April in der Kleinen Burgscheune
im OT Stadecken, Burggrabenstra-

ße 9, zwischen 13 und 18 Uhr ge-

Besuch.  R.Wi.

vhs Stadecken-Elsheim 
kvhs Mainz-Bingen
Neuer Kurs:
Herzgesund essen und trinken: Un-
sere Herzgesundheit wird maßgeblich 

insbesondere durch unsere Ernährung. 
In diesem Vortrag erfahren Sie, welche 
Lebensmittel das Herz stärken, worauf 
Sie besser verzichten sollten und wie 
eine herzgesunde Ernährung aussieht. 

lich auf der Homepage der kvhs Mz-
Bin sowie bei Jutta Stein unter der 

vhs.stadecken-elsheim@kvhs-mainz-
bingen.de.  Ju.St.

Zornheim

Infos Ihrer Gemeinde

„Fragen zu Internet, 
Smartphone, Tablet und 
Co.?
Die nächste Veranstaltung zum Thema 
Smartphone, Tablet und Co. für ältere 

tag, 20. April um 10 Uhr im Bürgerca-

len Kompetenz behandelt. Die Digital-
botschafter und Seniorenvertreter aus 
Zornheim beraten und beantworten 

nior/-innen sind – auch bei erstmaliger 

willkommen. Bitte bringen Sie Ihre 
eigenen Geräte mit voll aufgeladenem 
Akku mit. Daneben  stehen auch sechs 
Tablets für Übungen zur Verfügung. 
Themenwünsche, auch für spätere 

WhatsApp an die Digitalbotschafter 
gerichtet werden.
Kontakt: Hermann Weber, E-Mail: Digi.
Bo.Hermann.Weber@gmail.com oder 
Juergen Grosse, E-Mail: Digi-Bo.
grosse.zornheim@t-online.de.  H.We.

Vollsperrung 
zwischen Zornheim und 
Mommenheim 
Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) 
Worms informiert, dass die Kreisstra-
ße 34 zwischen Zornheim ab der Ein-
mündung Konrad-Adenauer-Straße/
K 34 (Niedernbergstraße) bis zur Ein-

Mommenheim ab 20. April für sechs 
Wochen voll gesperrt ist. Die Zufahrt 
zur Tennisanlage in Zornheim sowie 

gebiet in Mommenheim sind während 

Die Umleitung verläuft ab Zornheim 

Mainz-Ebersheim über die L 413 wei-

Mommenheim und umgekehrt.  LBM

Neuauflage des Ortsplans 
der Gemeinde Zornheim
Die Gemeinde Zornheim gibt die Neu-

aus. Bei diesem ansprechend gestal-
teten Faltplan handelt es sich um ein 

arbeit der Gemeinde. Die Karte bietet 
eine wertvolle Orientierungshilfe und 
Informationsquelle – sowohl für lang-
jährige Bürger/-innen als auch für Neu-
bürger/-innen sowie Gäste der Region.
Allen Einrichtungen, Unternehmen 
und Gewerbetreibenden bietet sich die 

gleichzeitig ihre Verbundenheit mit der 
Gemeinde Zornheim zu zeigen.
Als Ansprechpartnerin vor Ort steht 
Ihnen Frau Susanne Galla zur Verfü-
gung. Sie wird sich in den kommenden 
Tagen bei Ihnen melden und kann sich 
durch ein entsprechendes Legitimati-
onsschreiben der Gemeinde Zornheim 
ausweisen.
Der gesamte Inhalt wird zusätzlich di-

Gemeinde www.zornheim.de verlinkt.
Ralf Jürgen Winter, Ortsbürgermeister

Sonstiges

Sinkkastenreinigung 
in der Verbandsgemeinde 
Nieder-Olm 
Siehe unter Verbandsgemeinde.

Jugendfußball
JSG Zornheim/Sörgenloch
und
Tischtennis TTSG 
Sörgenloch/Zornheim

Springtime
CHORisma Zornheim

In einem bekannten Kanon heißt es: 

nen!“ Frei nach diesem Motto ver-

Frühlingswochen: Unser klingender 
Blumenstrauß ist üppig bestück mit 
sanftem Tannengrün von J.S. Bach, 
Evergreens von den Beatles und Billy 
Joel, ein paar Stacheln des „Kleinen 
grünen Kaktus“ von den Comedian 
Harmonists und vielen weiteren Klang-
blüten. Diese große Musik erklingt be-
wusst in kleinen Kirchen: Unser Debut 
mit dem aktuellen Programm geben 
wir in der ev. Kirche Dolgesheim und 
führen es sodann nochmal in der kath. 

auf, beides optische sowie akustische 
Kleinode. Der Klang von CHORisma 

bar und unmittelbar erlebbar. Lassen 

nicht entgehen!
Die Frühlingskonzerte finden am 

gesheim und am Freitag, 8. Mai um 

eine knappe Stunde. Bei freiem Eintritt 
bitten wir um Spenden zugunsten der 
musikalischen Arbeit von CHORisma. 

den ein kleiner Umtrunk statt. Wir freu-
en uns auf Ihren Besuch! 

Symphonic Rock und 
Maifest der Musikfreunde 
Zornheim
Am 1. Mai laden die Musikfreunde 
Zornheim herzlich zu ihrem Maifest 
in und um die Lindenplatzhalle Zorn-
heim ein. Ab 12 Uhr sorgt die Win-
zerkapelle Winningen (Mosel) für den 
musikalischen Auftakt und stimmt die 
Besucher/-innen auf einen abwechs-
lungsreichen Tag ein. Ab 14 Uhr er-
wartet insbesondere unsere jüngsten 
Gäste ein vielseitiges Kinderprogramm 
mit Fahrradsicherheitstraining und 
Hüpfburg. Gegen 14.30 Uhr beginnt 
erstmals mit Amadeus & Friends und 
der OpenStage ein musikalischer Pro-
grammpunkt, bei dem wir unterschied-

geben, Teil unseres Orchesters zu 
sein oder eigene Gigs zu präsentie-
ren. Ebenso dürfen Sie sich ab 18.30 
Uhr über ein Konzert unseres Jugend-
orchesters sowie ab 19.30 Uhr über 
einen Auftritt der SoundWaves als Ta-
gesabschluss freuen. Der erste Veran-
staltungstag ist frei.

hepunkt des Festwochenendes: Sym-
phonic Rock in concert. Die Linden-

Konzert beginnt um 20 Uhr und das 
Orchester übernimmt die Bühne. Es 
erwartet Sie ein weiterer, mitreißender 
Abend voller Hits der unterschiedlichs-
ten Genres des Musikfreunde-Reper-
toires. Der Abend verspricht ein echtes 
Highlight für alle Fans von Rock und 
Orchestermusik zu werden. 

Die Veranstaltung 

Karten sind online 

Code). 
Eine Abendkasse 
gibt es nur, sofern 

die Veranstaltung nicht ausverkauft ist. 
Kinder unter 12 Jahren sind frei, eine 
Karte muss online jedoch bestellt wer-
den. 
Besuchen Sie uns an beiden Tagen 
und lassen Sie sich mitreißen. Wir 
freuen uns auf viele Gäste. Für das 
leibliche Wohl ist an beiden Festtagen 
wie immer bestens gesorgt. 

Weinprobe der Sinne 
bei den Landfrauen Zornheim
Die Landfrauen Zornheim laden herz-
lich zu einem besonderen Abend ein. 
Gemeinsam fahren wir mit dem Traktor 
durch die rheinhessische Landschaft 
zu einem Weingut in Selzen. Dort er-
wartet die Teilnehmenden eine „Wein-
probe der Sinne“ mit rheinhessischen 
Spezialitäten, ausgewählten Weinen 
und gemütlichem Beisammensein.

wehr Zornheim, die Abfahrt nach 
Selzen ist um 17.30 Uhr. Beginn der 
Weinprobe ist um 18 Uhr. Die Dauer 
beträgt ca. 3 Stunden. Danach erfolgt 
die gemeinsame Rückfahrt mit dem 
Traktor nach Zornheim. Für die Teil-
nahme wird ein Unkostenbeitrag erho-
ben. Gäste sind herzlich willkommen. 
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Landfrauen und Gäste melden sich bit-
te telefonisch bei Renate Riechert, Tel. 
06136 7649043 an. Die Veranstaltung 

der Fahrt sitzen alle Teilnehmenden 
trocken.
Die Landfrauen Zornheim freuen sich 
auf einen stimmungsvollen und ge-
nussreichen Abend.  K.Ha.

TSV II spielt auswärts 
unentschieden
Die zweite Fußballmannschaft des 
TSV spielte am vergangenen Wochen-
ende beim Tabellennachbarn FC Inter 
Mainz II unentschieden. Von Beginn 
an war es ein Spiel gleichwertiger 
Mannschaften und der TSV II konnte 

in der 32. Minute durch Nico Schott 

Gastgeber konnten das Spiel noch vor 
der Halbzeitpause drehen und gingen 
mit einer 2:1-Führung in die Halbzeit-
pause. Auch im zweiten Abschnitt war 
es ein ausgeglichenes Spiel, doch es 
dauerte bis zur 73. Minute, bis Ekrem 

TSV II gelang. Es folgte eine span-
nende Schlussphase, in der dem FC 
Inter II in der 87. Minute der erneute 

II steckte nicht auf, und tatsächlich er-
zielte Luis Simon in der Nachspielzeit 

ergebnis von 3:3.
Vorschau: Am kommenden Freitag 
spielt der TSV II um 19.30 Uhr aus-

wärts gegen den 1. FC Willy Wacker II 
(Sportplatz Heinz-Lemb-Weg in Mainz-
Hechtsheim). KC

Sonstiges

Landrat lädt ein zur
Bürgersprechstunde
Landrat Thomas Barth lädt die Bür-
ger/-innen aus dem Landkreis Mainz-
Bingen regelmäßig zur Bürgersprech-
stunde ein: Die nächste Sprechstunde 

Der Landrat steht den Bürger/-innen 

Adenauer-Str. 34, für Fragen zur Ver-
fügung.

Eine Terminvergabe ist nur nach vor-
heriger Anmeldung bis spätestens 
Montag, 20. April bei der Bürgerbe-
auftragten Elke Bill-Prasuhn unter der 
Tel. 06132 7871010 oder per E-Mail 
an: bill-prasuhn.elke@mainz-bingen.

Nail & Style

Nicole Weisenborn

Ernst-Ludwig-Str. 27

55268 Nieder-Olm

T.
service@nail-and-style.de
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Geschenkgutscheine erhältlich

Nicole Weisenborn

Innovation trifft auf neuen Look & Style 
bei mir im Salon!

Hacer Aykutlu
Drechselweg 2 | 55128 Mainz-Bretzenheim
Tel. 0176.800 733 20 | hairbyhacer@icloud.com

Klassische & trendige Schnitte für Damen, Herren & Kinder
Colorationen | Strähnen | Balayage | Make-up

Termine unter 0176.800 733 20

Innovation trifft auf neuen Look & Style 
bei mir im Salon!

Hacer Aykutlu
Drechselweg 2 | 55128 Mainz-Bretzenheim
Tel. 0176.800 733 20 | hairbyhacer@icloud.com

Klassische & trendige Schnitte für Damen, Herren & Kinder
Colorationen | Strähnen | Balayage | Make-up

Termine unter 0176.800 733 20

N E U  I N  M A I N Z  B R E T Z E N H E I M

 20% Rabatt 
auf alle Pflegeprodukte

(gültig bis 30.04.2026)

GESCHENK-
GUTSCHEINE 

erhältlich

EXTRA-SERVICE:

- Airtouch
- Balayage
- Extension

- Keratin-Behandlung

Weedengasse 18 · 55291 Saulheim · 06732-6008250 · www.jw-friseur-saulheim.de

frisch und optimiert in den Sommer starten

MEDICAL BEAUTY & 
PERMANENT MAKE UP

Slimyonik/Air

Christiane Jäger
Alte Landstraße 6 - 55268 Nieder-Olm

T 06136 9941471
schoen-entspannt-nieder-olm.de

Bahnhofstraße 1-3  55268 Nieder-Olm
06136 1503 

Alles für die

 Schönheit

Die Spezialisten in 

Ihrer Nähe werden Sie

gerne über die neuesten 

Trends und Möglichkeiten 

zum Thema

Schönheit 
informieren.

© drubig-photo - Fotolia.com

Ende nichtamtlicher Teil
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K L E I N A N Z E I G E N M A R K T
Telefon 06734 24197-0 · kleinanzeigen@oppenheimer-druckhaus.de

Zur korrekten Bearbeitung Ihrer Aufträge benötigen wir immer Ihre vollständige Anschrift und Bankverbindung ! Außer bei Barzahlung. 
Ohne diese Angaben können wir Ihren Auftrag nicht bearbeiten!

Der Zusatz „(gew.)” hinter einer Telefonnummer 
weist darauf hin, dass es sich hier um die Anzeige 
eines Gewerbetreibenden handelt.

Chiffre-Annoncen
Wie antworte ich auf eine  

Chiffre-Annonce? 

Die Chiffre-Nr. finden Sie in der 
Klammer am Ende der Annonce.

Senden Sie Ihr Schreiben an:  
Oppenheimer Druckhaus GmbH, 

Chiffre- Nr. ... 
Hauptstraße 10 

55288 Armsheim

Wir leiten Ihre Briefe weiter.

IMMOBILIEN AUS GUTER HAND SEIT 1985 

BAYER
IMMOBILIEN GMBH

Sie möchten verkaufen?
Was können Sie von  

uns erwarten?
•  Exakte Marktwerteinschätzung 

Ihrer Immobilie!
•  Sichere Abwicklung und  

Diskretion!

Tel.: 06131 53044
www.immobilien-bayer.de 

Flohmarkt
Jeden Samstag 7-13 Uhr
Uni Mainz P am Dalheimer Weg.
www.mp-maerkte.de

Wir kaufen Ihr Auto!
Vergleichen Sie selbst und lassen Sie sich
von uns ein unverbindliches Angebot ma-
chen!
Autofixx Kfz-Handels GmbH
Robert-Bosch-Str. 28a
55232 Alzey

 06731 9008935
info@autofixx-gmbh.de (gew.)

Felz Karosserie & Lack GmbH
Wir kümmern uns um alles. In unserer
neuen Sandstrahlkabine übernehmen wir
schnell und zuverlässig Ihre Sandstrahlar-
beiten von PKW und Zweiradteilen bis zu
1 Meter. Wörrstadt   06732-961924
(gew.)

METALLBAU MATZNER
DIE Stahl- und Edelstahlspezialisten! Wir
produzieren für Sie in hoher Qualität und
zu annehmbaren Preisen: Geländer, Zaun
und Toranlagen, Carports, Balkone, Über-
dachungen, Treppen u.v.m. in Stahl, Edel-
stahl + Glasausführung.
Testen Sie uns und lassen Sie sich ein un-
verbindliches Angebot erstellen.

 06136 763568 (gew.)

Erfahrener Maler
Folgende Arbeiten werden ausgeführt:
Verputzen, Innen- und Außenanstrich,
Trockenbau, Innen- und Außendämmung
uvm.  0162 4019052 (gew.)

Waschmaschine
Neu oder defekt?
Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen!
Ihr Hausgerätespezialist
Schrauth Haustechnik Wörrstadt
www.schrauth-haustechnik.de

 06732-1426 (gew.)

Immobilien-Wertgutachten
DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierte
Immobiliengutachterin DIAZert (LS) für
z.B. Finanzamt, Erbschaft, Scheidung,
(Ver-)Kauf o.ä.
Gerhard & Gerhard
Eva Maria Gerhard
Pariser Str. 28
55286 Wörrstadt

 06732 5575 (gew.)
www.gerhard-bewertung.de

Probleme mit der Heizung?
Meisterbetrieb mit 24h Notdienst:
Wartung, Reparatur und Austausch aller
Fabrikate. Fachbetrieb für Wärmepumpen,
Holzpellet- und Solaranlagen.
Warzas-Wärmekonzepte
55288 Schornsheim

  06732 64669 (gew.)

Wir helfen bei Verkauf und
Vermietung Ihrer Immobilie!
Rosenbrock Immobilien

  06732 9489194 (gew.)
  0173 6584421

www.rosenbrock-immobilien.de

Verkaufe Bauplatz
Größe 1080 m² mit Altgebäude, noch
bewohnt, in Flonheim. 450.000,- €.

 0179 8542631

Lagerraum St.-Elsheim
trocken, abschließbar, zu vermieten.

 0160 5458958 (gew.)

Bonitätsstarke Familie sucht
Baugrundstück bis 800 m² oder Einfamili-
enhaus in Saulheim und/ oder Umgebung
von ca. 10 km.
LBS Immobilien Rainer Summer
Wilhelmsstraße 7, 55232 Alzey

 06731 499417,  0151 25352639
(gew.)

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen
  03944 36160, www.wm-aw.de (gew.)

Gartenarbeit gesucht
Heckenschnitt, Unkraut jäten, Rasen mä-
hen, Bäume schneiden (auf Minijob-Basis).

 0157 54486484

Ich suche Arbeit
rund ums Grundstück und Garten! Grün-
schnitt mit Entsorgung, Rasenarbeiten
Pflasterarbeiten, Zaunbau, Reinigung mit
dem Hochdruckreiniger und vieles mehr
auf Nachfrage. Ich verfüge über einen
großen Anhänger. Rufen Sie gerne an.

  0157 50291499 (gew.)

Familie mit 2 Kindern
sucht Einfamilienhaus mit Garten zum
Kauf. Neuwertig oder renovierungsbedürf-
tig oder Baugrundstück in Nieder-Olm.

 0171 8713549

Mod. Niedrig-Energie-Haus
zu vermieten: Wallertheim, Neubaugebiet/
ruhige Lage ab 01.05.2026, 5 ZKB, EBK
mit Theke, Tageslichtbad, Hauswirtsch.-
Raum, Gäste-WC, Büro/Souterrain, Sauna-
/Dusche-Ruheraum, Dachboden, Garage
+ Stellplatz/Lagerraum, Garten mit großer
Sonnenterrasse, Heizung / Photovoltaik
neu. KM: 1.650,- € + NK + KT + Stellplatz.

 0178 1831622 oder
ohl.harald@arc-ohl.de

Gartenarbeit
Suche Gartenarbeit aller Art (Rasenarbei-
ten, Grünschnitt mit Entsorgung), Zaun-
bau, Pflasterarbeiten, kärchern, streichen
(Teilzeit).  0157 53835974

Dachdecker
sucht Arbeit. Alles rund ums Dach, Rinne,
Kamin, Flachdach.  0152 17286684

Mehrgenerationenhaus
in Wallertheim, vielfältige Nutzung - ruhige
Lage, ab 15.04.2026, 9 ZKB, 2x EBK,
2 Terrassen, Garten, 2x Gäste-WC, Sauna/
 Dusche, Keller, Dachboden, 298 m² WFL
+ 82 m² NFL + Garage u. 3 Stellplätze/ Hei-
zung u. Photovoltaik = 3.100,- € KM.

 0178 1831622

René legt für Sie
die Karten (Tarot)
Gemeinsam suchen wir nach Lösungen.

 0151 29405328 (gew.)

Suche Gartenarbeit
Hecken und Bäume schneiden, Terrassen-
reinigung oder Malerarbeiten auf Minijobba-
sis. Wenden Sie sich vertrauensvoll an
mich.  0162 9195508

Ruhige Einzelperson sucht
3 ZKB mit Balkon oder Terrasse in Saul-
heim. Sicheres, geregeltes Einkommen,
bin Nichtraucherin und habe keine
Haustiere. E-Mail: bebe6.67@web.de

Gartengrundstück gesucht
nahe Jugenheim/ Stadecken-Elsheim/
Ober-Hilbersheim/ Partenheim f. Gemüse-
anbau, kaufen o. pachten

 0157 58509597

Suche Haushaltshilfe und
Hilfe für Gartenarbeit (männlich), Nähe Nie-
der-Olm.  06136 42163

Suche Gartengrundstück
Freizeitwiese/ Ackerfläche/ Brachland/
Obstwiese zum Kauf oder Pacht im
Umkreis von Mainz

 0173 9133230

Gutenberg-Jahrbücher
von 1964-1992 sowie Chronik des Guten-
berg-Jahres 1968, gebraucht, gut erhalten,
komplett für 100,- € oder einzeln je 5,- €/
Stück abzugeben.  06734-2419724

Profi-Nass-Teppichsauger
2 Ventaluftwäscher; Betstuhl (feinstes Zie-
genleder); 21 Bände Brockhaus 2007; trag-
bare Massagebank neuwertig; Boxsack mit
Boxhandschuhen; DVDs für Erwachsene
günstig abzugeben.

 06734 915636,  0179 7356605

Reinigungskraft für
Zahnarztpraxis in
Essenheim auf Mini-Job-Basis ab
01.05.2026 gesucht. Gute Bezahlung.

 06136 89947 oder AB (gew.)

Suche Reinigungskraft
14-tägig 2-3 Std. nach Jugenheim.

 0170 3091502

Schiebeleiter (Alu)
 2 x 16 Sprossen, Länge 4,60 m - max.
10,0 m, kostenlos abzugeben.

 06136 89914

Meditation, Yin Yoga,
Workshop
Einsteiger und Fortgeschrittene,
Sa. 18.04. von 9:30 - 14:00 Uhr
Anmeldung: www.zendo-rheinhessen.de

 06732 9321062 (gew.)

Suche Haushaltshilfe
nach Bornheim mit guten
Deutschkenntnissen, für 3-4 Tage in der
Woche, vormittags je 4 Std., ab sofort.

 06734 913050

Schreinerservice
Reparieren und Erneuern von Bauteilen an
Ihrem Haus oder Wohnung. Fenster,
Rollläden, Innentüren, Küchen, Möbel,
Fußböden usw.
schreiner.landgraf@posteo.de
www.schreinerservice.info

 0176 79001257 (gew.)

Haushaltshilfe nach
Saulheim gesucht. 2-Personen-Haushalt
mit freundlichem Hund, in einem gepfleg-
ten Einfamilienhaus, sucht langfristig eine
freundliche und zuverlässige Haushaltshil-
fe für 5 Stunden/ Woche. Gerne Donners-
tag oder Freitag.  0179 6933068

Zuverlässige Putzhilfe
in Biebelnheim für 3 Haushalte
je 1x wöchentl. für 2 Std. gesucht.

 0175 2134944

Kettler Damen-E-Bike
28 Zoll, 2018, 16000 km, 500W,
Bosch, alle Inspektionen,
VHB 590,- €.  0176 52867808

Suche Gartengrundstück
Familie sucht kleines oder großes Garten-
grundstück zum Kauf bis 5.000,- €.

 01577 2328116

Suchen Hilfe für
Gartenarbeit in Partenheim, wie z.B. Ra-
senmähen, Freischneiden, flexibel nach
Absprache, 2-3 Stunden/ Woche, gerne
auch Minijob.  06732 6008252

4 Sommerreifen
nur 9 km gelaufen, 195/55R16,91V, Bridge-
stone Turanza Eco, bei Neuwagenkauf auf
Allwetterreifen gewechselt, 190,- € VHB,
gerne auf AB sprechen, rufe zurück.

 0157 79703952

Nachhilfe/ Förderung
in Mathematik, Französisch, Englisch,
Latein, Deutsch regelmäßig bei Ihnen
zuhause von Magister.
lingua-et-mathematica@gmx.de

 0176 23735353 (gew.)

Arzthelferin sucht Minijob
im Homeoffice. Offen für verschied. Tätig-
keiten nach Einarbeitung. Zuverlässig und
motiviert. steffimaus0502@gmail.com

Suche Dachbox
(keine Skibox), Gefrierbox, Rollstuhl, Rolla-
tor und PKW-Anhänger mit Handbremse.

 06136 766991

Ältere, alleinstehende Dame
sucht ab Juli 2026 altersgerechte Woh-
nung, 2-ZKB im Umkreis VG Wörrstadt.
Bin NR, keine Haustiere, geregeltes Ein-
kommen.  0151 73037030

Garten 400 m²,
Ortsrand Essenheim am Wohnhaus, aber
mit direktem Zugang über Wirtschaftsweg.
Gewächshaus (renovierungsbedürftig),
Wasser und Strom vorhanden. Günstig zu
verpachten.  0176 76213272

Wohnungsauflösung
am 18.04.2026,
in 55234 Nack, Bergerweg 4,
von 10:00 bis 16:00 Uhr

Es ist Zeit.
Er, vielseitig interessiert, 69/1,86 sucht na-
türliche Sie für immer und alles, für alles
und immer.  Chiffre Z001/9874

Neubau-Erstbezug
in Biebelnheim
Vermietung von modernen Wohnungen,
51 m² im Effizienzhaus 40, Energieeffizi-
ensklasse A+, nahezu ohne Heizkosten,
Terrasse mit Gartenanteil, EBK, Hauswirt-
schaftsraum. Näheres unter

  01516 8533751 (gew.)

VW Touran 1.6 l Diesel
EZ Mai 2012, 7 Sitze, TÜV neu,
viele Extras, AHK, 7.600,- € VHB.

 0170 8939681
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Gartenarbeit aller Art
• Professionell     • Preiswert

• Baumfällung (speziell Risikolage) • Steingarten • Vertikutieren
• Baumstamm fräsen • Heckenschnitt • Entwurzelung 
• Mäharbeiten/Säen  • Gartenpflege allg. etc.

* INKL Abtransport *
0 63 03 - 8 76 17 01 76 - 64 61 71 64

Wir lieben unser 
Nachrichtenblatt.
Sie hoffentlich 
auch. Sollten Sie 
es einmal nicht 
erhalten, freuen 
wir uns über Ihren 
Anruf unter

06734 24197-0

Nachrichtenblatt „aktuell” Nieder-Olm
Nachrichtenblatt Alzey-Land
Nachrichtenblatt Wörrstadt

Karolina Wieland

GEWERBLICHE  
ANZEIGEN

Beratung - Verkauf 

Tel. 06734 24197-11
Fax 06734 24197-20 

k.wieland@oppenheimer-druckhaus.de

FEUCHTER KELLER?

NASSE WÄNDE?

www.isotec.de/rueger

Abdichtungstechnik Rüger GmbH
Am Giener 18, 55268 Nieder-Olm (Rheinhessen)

06136 - 9528461 

Streicht  schnell  
Streicht  schnell  

drüber, ist die  
drüber, ist die  

Fassade mal hinüber!
Fassade mal hinüber!

Ein Zahnarztbesuch darf sich gut anfühlen – davon 
sind wir in der 
überzeugt.

Für Kinder, Erwachsene, Seniorinnen und Senioren, 
Angstpatienten – ganz gleich, ob 

versichert. 

, ein freundliches Team und 
eine entspannte Atmosphäre sorgen dafür, dass 
der Zahnarztbesuch kein Stress sein muss.
Mit direkt vor der Tür.

Am Kümmerling 30
55294 Bodenheim

www.concept-blanc.de
info@concept-blanc.de

06135 702890

www.elektro-knies.de
061 36 - 22 79

WALLBOXEN
INKL. ELEKTROANSCHLUSS ZUM FESTPREIS?

Wir bitten um Beachtung!
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Geänderter Annahmeschluss
Erscheindatum: Donnerstag, 07.05.2026, KW 19

Rahmenanzeigen: Donnerstag, 30.04.2026, 12 Uhr 
Kleinanzeigen: Freitag, 04.05.2026, 12 Uhr

© T.Br.
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Events & 
Kulinarisches

aus der Region!

Guten Appetit

www.willius-senzer.de  tanzschule.williussenzer
55116 Mainz              .   Karmeliterplatz 6   .   T 06131  .  22 06 66   .   M info@willius-senzer.de
55268 Nieder-Olm   .   Pariser Str. 123   .   T 06136 . 25 0   .   M nieder-olm@willius-senzer.de 

Wir schärfen professionell Messer & Scheren
Nieder-Olm Wochenmarkt-Rathaus

Dienstag, 21.04.2026 von 11-18 Uhr
Mehr Infos unter 0171 6553191

Highlights der Woche - Qualität zum Bestpreis!
Früh

lings
frisch

& Preiswert

Wörrstadt Bad Kreuznach Ingelheim Bingen Worms Kaiserslautern
Ober-Saulheimer-Str. 18
06732 9336751

Bosenheimer Str. 213
0671 4835300

Konrad-Adenauer-Str. 14
06132 7196866

Hitchinstr. 36 a
06721 6809222

Am Aulweg 1
06241 9794583

Barbarossastr. 56 a
0631 31604770

Wiesbaden
Otto-Wallach-Straße 3A
Gegenüber XXXLutz

Finden Sie uns in Ihrer Nähe: Gültig vom 13.04. bis 18.04.2026  |  KW 16  |  fleischwaren-sutter.de 

 1 kg nur

6,98 €

Schwenksteak
Vom Schweinekamm.
Verschiedene Sorten.

Serviervorschlag

1 kg nur

6,80 €

Serviervorschlag

Schinkensteak 
Von der mageren Schweinehüfte.
Natur, gewürzt oder mariniert.

 1 kg nur

5,98 €

Paprikagulasch
Vom Schweineschinken, küchenfertig.

Serviervorschlag

Grobe-, Feine- 
& Grillbratwurst
Unsere Bratwurst-Vielfalt, für 
jeden Geschmack!

300 g Packung

1,80 €

100 g nur

0,50 €

Coleslaw   
Krautsalat nach amerikanischer Art.

Serviervorschlag

Serviervorschlag

 100 g nur

0,50 €

Aioli
Knoblauchcreme    
Unsere cremig würzige Aioli verfeinert
jedes Gericht!

Serviervorschlag

Tortellini al Forno 
Auflauf, küchenfertig.

100 g nur

0,58€

Serviervorschlag

Stück

1,68 €

Pizza vom deutschen
Markenhersteller
Verschiedene Sorten, tiefgefroren.
B-Ware.

Florida‘s 
traumhafte Pancakes: 

Frische Erdbeeren, Himbeeren und Blaubeeren auf 
leckeren Pancakes mit Honig und prickelndem Eis

Zutaten
(für 4 Portionen): Florida Eis 
„Traumsand“ im 500-ml- oder 
150-ml-Becher, 2 TL Backpulver, 
1 Prise Salz, 275 ml Milch, 300 g 
Mehl, 2 Eier, 80 g Zucker, Erd-
beeren, Blaubeeren, Himbeeren, 
Honig

Zubereitung
1. Mehl, Zucker, Backpulver und 
eine Prise Salz in eine Schüssel 
geben und verrühren. 2. Mit 
einem Handmixer die Eier schau-
mig schlagen, nach und nach 
die trockenen Zutaten und die 
Milch dazugeben, alles zu einem 

glatten Teig verrühren. 3. Den 
Teig für ein paar Minuten ruhen 
lassen. Wer mag, kann in der 
Zwischenzeit aus den Erdbeeren 
kleine Sterne ausstechen oder 
mit einem Messer ausschneiden. 
4. Etwas Öl in einer Pfanne er-
hitzen, den Teig mit einer Kelle 

in die Pfanne geben und ba-
cken. Es ist Zeit, die Pancakes zu 
wenden, wenn sich kleine Bläs-
chen auf der Oberfläche bilden. 
5. Die Pancakes auf Tellern sta-
peln und anschließend je eine 
Kugel Traumsand-Eis on top 
portionieren. Das Eis vorher 
circa 15 Minuten etwas antauen 
lassen. 6. Zum Schluss kommen 
der Honig und die Früchte als 
Dekoration obendrauf. 
Guten Appetit!

Weitere Rezeptideen: 
www.floridaeis.de

Foto: djd-k/www.floridaeis.de
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In den vergangenen 10 Jahren hat sich die feretec GmbH
zu einer der führenden Adressen in Sachen Fensterrepa-
raturen und Ersatzteile in Rheinhessen und dem Rhein-
Main-Gebiet entwickelt. Kunden aus der ganzen Region 
schätzen die Zuverlässigkeit und die große Fachkompe-
tenz rund um das Thema Fenster, Rollläden und Haustü-
ren. Da aber nicht immer alles zu reparieren ist, und immer 
mehr Kunden nach Energiesparfenster und Haustüren fra-
gen, möchte die feretec GmbH auch hierfür, eine zuver-
lässige und regionale Bezugsquelle sein.

Aus diesem Grund lädt die feretec GmbH zum 
am 18.04.2026 von 10.00 – 17.00 Uhr ein. Schauen Sie einmal hinter die Kulissen 
und lassen Sie sich in der Ausstellung unverbindlich beraten.
Fenster und Haustüren der neuesten Generation in Punkto Wärmeschutz, 
Energieeinsparung und Sicherheit werden in der Ausstellung präsentiert. 

Mit dieser Präsen-
tation möchte man 
dem Kunden eine 
Möglichkeit bieten, 
die verschiedensten 
Produkte, Materia-

Innovationen „live“ zu 
sehen und auch ein-
mal „in die Hand neh-
men zu können“.

de genau das, was 
in sein Anforderungs-

techn. Betriebsleiter 
Thomas Stoppelbein: 
„Es ist unsere Aufga-
be, dem Kunden eine 
umfassende Bera-
tung bezugnehmend 
auf die Produktvielfalt, 
seine Bedürfnisse 
und Wünsche zu ge-
ben, sowie detaillierte 
Antworten auf Fragen 
zu haben. Außerdem 
garantieren wir fach-
gerechte und pünkt-
liche Montagen durch 

Monteure.“
Die Mitarbeiter der 
feretec GmbH be-
raten Sie gerne und 
freuen sich auf Ihren 
Besuch.
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Glückwünsche 
Danksagungen
Hochzeit 
Geburt
Trauer 

ANZEIGEN
KLEINANZEIGEN
Beratung - Verkauf

Pariser Straße 107
Nieder-Olm

 06136 76688-40

Mo - Fr 9 - 13 Uhr I 14 - 18 Uhr 
Sa 9 - 13 Uhr

annahme nur im Verlag möglich unter  
Telefon 06734 24197-0 oder  

per Fax unter 06734 24197-20 
haus.de solardirekt24 GmbH • Spiesheimer Weg 22 • 55286 Wörrstadt

Jetzt beraten lassen & Angebot anfordern:

>>>  06732 608 9999  <<<

info@solardirekt24.de

Ihr Solarpartner in Wörrstadt

Wir haben die 
Sonne im Haus!

 Solarenergie
 Wärmepumpen
 Installation

Steffen Dombrowsky
Maler- und Lackierermeister

• Farbberatung und Farbkonzepte
• Maler- und Lackierarbeiten
• hochwertige Tapezierarbeiten
• edle Putz- und Spachteltechniken
•  Bodenbeläge und Design-

fußböden
• Fassadengestaltung

06136  9267333
Neubrunnenstraße 19 · 55270 Essenheim

info@malermeister-dombrowsky.de
www.malermeister-dombrowsky.de

Wir freuen uns auf deinen Besuch.
Aral Tankstelle, Nieder-Olm. 

ANGEBOT
DES MONATS
Baguettebrötchen mit 
Truthahnsalami 2,99 €*

*Gültig vom 01.04.-30.04.26

Anzeige 80x131mm_Truthahnbaguette indd.indd   1 18.03.2026   11:59:35

www.elektro-knies.de
061 36 - 22 79

KLIMAANLAGEN
 JETZT KLIMATISIEREN, BEVOR ES RICHTIG HEISS WIRD!

ENERGIEKOSTEN
REGENERATIVE ENERGIEKONZEPTE MIT MEHRWERT

www.haselsteiner.de

HEIZUNG  I  SANITÄR  I  ELEKTRO  I  KLIMA  I  SOLAR

info@haselsteiner.de

Nieder-Olm 06136. 6863
Mainz 06131. 46 64 46
Wörrstadt 06732. 933 97 64
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GmbH

Taxi4you - Ihr zuverlässiger

Taxi Dienst in der Region
Krankenfahrten, Dialyse, Flughafentransfer und Mehr

0 61 36  99 426 990 61 36  99 426 99

PHYSIOTHERAPIEPRAXIS

Krankenfahrten

Flughafentransfer 

Taxidienst 

Großraum

06136

997999
Ihr Taxi in Nieder-Olm

www.taxi-cars.de

LEDERLAND WIESBADEN · WWW.LEDERLAND-WIESBADEN.DE

Äppelallee 29 · D-65203 Wiesbaden · Tel.: +49 (0)61 13 60 67 21 · wiesbaden@lederland.info · Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr
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JAHRE

ALTES SOFA RAUS,
NEUES SOFA REIN!
Lederland nimmt wieder Ihre alte 

Sitzgruppe in Zahlung und das 

zu unschlagbaren Konditionen! 

Einfach Rechnung oder Foto Ihrer 

alten Sitzgruppe mitbringen!

Wir freuen uns auf Sie!

LEDERLAND

1976–2026

ES WIRD GEFEIERT!

RÜCKNAHME 

ZUM BESTEN 

MARKTPREIS!

LASSEN SIE SICH 

ÜBERRASCHEN!

Ihr Malermeister aus Rheinhessen – Qualität, die begeistert!

Keppentaler Weg 3     55286 Wörrstadt

06732  9329280

Mailen Sie Ihre Anzeige an:
anzeigen@oppenheimer-druckhaus.de
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Dietmar  
Dietrich

* 27.03.1957
† 19.02.2026

Wir vermissen ihn sehr und 
sind tief berührt von der  
großen Anteilnahme.

Vielen Dank für die tröstenden, 
liebevollen Worte und Gesten, 
die wir auf vielfältige Weise  
erfahren haben.

Sabine Dietrich und Familie

Nieder-Olm, im April 2026

IN ERINNERUNG

Paul  
Vowinkel  

† 16.02.2026

Wir danken allen, die zum Abschied  
unseres lieben Verstorbenen ihre  
Anteilnahme und Verbundenheit auf  
vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Im Namen aller Angehörigen 
Fam. Vowinkel und Sinock

Stadecken-Elsheim, im April 2026

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

n
* 27.04.1942    † 31.03.2026

Der Gottheit zu gehorchen, ist Freiheit.
(Seneca)

In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied genommen von unserer Tante, Frau

Erna Bente
geb. Manns

* 23.02.1931     † 31.03.2026

Herzlichen Dank allen, die es mit ihrer Hilfe unserer Tante ermöglichten, trotz 

Mühsal bis zuletzt selbstbestimmt in ihrem Zuhause zu bleiben.

In stiller Trauer:

Marianne Wolf und Angehörige

Die Beisetzung fand im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

© Thaut - Fotolia.com
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06130 94 40 84 
www.bestattungen-geis.de

Angepasst oder 
individuell?

Ein persönlich 
gestaltetes Grab ist 

ein wichtiger Ort 
des Gedenkens.  

Auf dem Langloos 8a     55270 Klein-Winternheim
Tel.: 06136 / 99 63 88     E-Mail: info@eisenacher-natursteine.de

Küchenarbeitsplatten
Fensterbänke
Bodenbeläge, Treppen
Waschtischplatten

Grabmale
Einfassungen
Abdeckplatten 
Urnenplattenbeschriftung 

In 3. Generation für Sie da! 

Lannerstraße 14 · 55270 Ober-Olm
Tel.: 06136 9978-46 · Fax: 06136 9978-47
Email: info@wassermann-oberolm.de 

Willibald Bader
* 27.04.1940    † 01.03.2026

Herzlichen Dank allen, die mit uns Abschied nahmen 

Familie Bader

In liebevoller Erinnerung an unsere Mutter

Else Schmitt
sagen wir danke für alle Zeichen der Verbundenheit  

und der herzlichen Anteilnahme.

Unser besonderer Dank gilt der Seniorenresidenz Römer-
garten Saulheim für die jahrelange liebevolle Pflege und 
Betreuung, Frau Pfarrerin Stein für die einfühlsamen Worte 
sowie der Gärtnerei Hassinger und dem Bestattungsinstitut 
Lohrum.

Reinhard, Helmut, Else Schmitt 
und alle Angehörigen             

Nieder-Olm, im April 2026

DANKE
für die Zuneigung und   
Freundschaft in ihrem Leben, 
für die Begleitung 
auf ihrem letzten Weg,  
für ein stilles Gebet 
und eine stumme Umarmung,  
für tröstende Worte 
und liebevolle Zeilen,
für die Spenden für den   
Förderverein  Bärenstark,
für alle Zeichen der Liebe   
und Freundschaft 

Im Namen aller Angehörigen   
Erika und Sven Fischer

Lilly
Fischer
†  22. Februar 2026

Es ist schwer,  
einen geliebten  
Menschen 
zu verlieren.

Es ist tröstend,  
so viel Anteilnahme  
zu finden.

 Saulheim,       
 im April 2026

Mailen Sie Ihre Anzeige an:
anzeigen@oppenheimer-druckhaus.de
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06736 335

Hans Jürgen Deuster
Maler- und Stukkateurmeister

• Klassische Maler- und Lackierarbeiten • Tapezierarbeiten
•  die Techniken von Kalk- und Lehmputz • Stuckateurarbeiten
•  Treppenhaus- und Fassadenrenovierungen  • Bodenbeläge u.v.m.

Kreuznacher Straße 3  •  55271 Stadecken-Elsheim
06136 925453  •  www.malermeister-deuster.de

Meisterbetrieb

55268 Nieder-Olm
Am Hofgut 1 – Gewerbepark
E-Mail: info@Jordan-Bedachungen.de
www.Jordan-Bedachungen.de
Tel. (06136) 9 23 73 73
Fax (06136) 9 23 73 74

Flach-/Steildach Abdichtungen
Dachbegrünung Reparaturen
Wärmeisolierungen Spenglerarbeiten 
Fassaden Carports/Dachstühle

ß

Altersgerechtes Wohnen

Sanieren / Bauen mit staatlicher Förderung

AB0,01%
FÖRDERKREDIT FÜR NEUBAU

(KFW-PROGRAMM 296)

Friedrich-Ebert-Straße 11
Telefon: 06732  63209 Telefon: 06131  8803606

Bahnhofstraße 2
Telefon: 06136  7665759

im
Karl-Heinz-Kipp-Straße 23
Telefon: 06731  6019

Voller Durchblick
für Ihren Erfolg!
Sportbrille von Swiss Eye 
in Sehstärke für 149,90 €*

kombinierbar. 

Sportbrille in Sehstärke
von Swiss Eye für

nur 149,90 €*

 ist perfekt auf die 

Mailen Sie Ihre Anzeige an:
anzeigen@oppenheimer-druckhaus.de
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